
Verantwortlich mit 
Macht umgehen

MitGedacht
Gesprächsimpulse zur sozialen Verantwortung

1/2023
21. Jahrgang





Herausgeber:
Gesprächskreis für soziale Fragen (GsF)
im Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR

Derzeitige Mitglieder des Gesprächskreises:
Vorsitz: Dr. Jochen Wagner
Michael Britsch, Edgar Daub, Karl-Heinz Espey, 
Prof. Dr. Wolfgang Heinrichs, Otto Imhof, 
Dr. Detlev Katzwinkel, Friederike Meißner, Jost Stahlschmidt, 
Wolfgang Thielmann, Gesche Tuchtfeld-Haug 

Vorsitzender:  Dr. Jochen Wagner
Adresse: Oberstraße 15, 55481 Kirchberg
E-mail: gsf@bund.feg.de
Layout: Rolf Schwärzel, Norden
Version: 5. Juni 2023
Fotos: So weit im Bild nicht anders vermerkt:
  www.unsplash.com



Inhaltsverzeichnis

1. Was ist Macht? Grundsätzliche Überlegungen ...................................  6
 Philipp Hermannsdörfer

2. Pastoralpsychologische Anstöße zum verantwortlichen
 Umgang mit Macht  ...............................................................................  12
 Ernst Kirchhof 

3. Macht in der evangelischen Kirche:
 Die Gemeinde im Zentrum  ..................................................................  18
 Wolfgang Thielmann

4. Macht in der römisch-katholischen Kirche  ........................................  22
 Matthias Feindler, Christoph Sänger

5. Macht und Autorität in pfingstlich-charismatischen Bewegungen  ..  27
 Reinhard Hempelmann

6.  Zum Umgang mit Macht im Bund
 Freier evangelischer Gemeinden  .........................................................  32

6.1   Unter der Christus-Herrschaft einander dienen  ..................................32
    Johannes Demandt

6.2   Ein guter Anfang ist gemacht ................................................................37
   Interview mit Annegret Ahrens

7.  Macht - Machtgefälle - Machtmissbrauch - sexueller Missbrauch  ..  42
 Detlef Katzwinkel

8.  „Möge die Macht mit dir sein“ - die positive Seite der Macht  .........  50
 Andreas Schlüter

8.  Verantwortlich mit Macht umgehen -
 wirklich schwer, aber möglich  .............................................................  54
 Otto Imhof



5

sätzlicher Überlegungen zum Phänomen 
„Macht“ zu behandeln. In dem Heft ist 
die dunkle und helle Seite der Macht im 
Blick. Macht kann missbraucht werden, 
und Macht kann so eingesetzt werden, 
dass sie das Leben von Menschen 
schützt und fördert. Allerdings kann 
das nur gelingen, wenn Macht in ihren 
Strukturen durchschaut wird, und wenn 
Menschen, die mit Macht umgehen, in 
der Lage sind, sich selbst wahrzuneh-
men. Verantwortlich mit Macht umge-
hen (lernen) - das ist das Ziel dieser 
Veröffentlichung des GsF.

 In dem Heft wird die Thematik 
„Macht/Machtmissbrauch“ in ökume-
nischer Perspektive erörtert, wobei 
natürlich eine Auswahl getroffen 
werden musste (römisch-katholisch, 
evangelisch-landeskirchlich, pfingstlich-
charismatisch, FeG). Aber ein - wenn 
auch unvollständiger - Blick in andere 
christliche Gemeinden schien dem GsF 
bei dieser Thematik doch unerlässlich, 
um Sackgassen oder positive Ansätze 
im Bemühen um einen verantwortlichen 
Umgang mit Macht zu erkennen.

 In der Hoffnung, dass das Heft den 
Leserinnen und Lesern auch neue 
Perspektiven zum Thema Macht 
eröffnet wünschen wir eine bereichernde 
Lektüre.

Jochen Wagner 

Vorwort

 „Willst du den Charakter eines 
Menschen erkennen, so gib ihm Macht“ 
soll der amerikanische Präsident 
Abraham Lincoln gesagt haben.  
„Macht“ ist ein schillerndes Thema. Auf 
der einen Seite streben Menschen danach 
und gleichzeitig scheint sie etwas mit 
Menschen zu machen. Dazu kommt, dass 
Gemeinschaften und Institutionen nicht 
ohne gewisse Strukturen auskommen, 
die auch mit Macht zu tun haben. All das 
macht es spannend, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen. Dabei ist „Macht“ 
vielschichtig. Oft wird sie im Kontext 
von Machtmissbrauch wahrgenommen 
und behandelt und hat deshalb nicht 
selten eine negative Konnotation. 

 Die Anregung, sich mit dem Thema 
„Machtmissbrauch“ zu beschäftigen, 
kam von Dr. Detlev Katzwinkel, der 
sowohl in seinem Beruf als Chefarzt/
Gynäkologie als auch im Rahmen 
seiner ehrenamtlichen Mitarbeit in der 
FeG-Anlaufstelle „Schutzraum“ mit 
Menschen zu tun hat, die Verletzungen 
ihrer sexuellen, körperlichen und 
seelischen Unversehrtheit erlebt haben 
bzw. erleben. Der GsF kam schnell 
zu der Überzeugung, sich dieses 
gesellschaftlich relevanten Themas 
annehmen zu sollen, wenngleich 
schon viel Hilfreiches dazu gesagt und 
geschrieben worden ist.

 Dabei ging es darum, das Thema 
„Machtmissbrauch“ im Rahmen grund-



erster Schritt für diejenige, die die Frage 
für sich beantworten möchte: „Was ist 
Macht und wie kann ich verantwor-
tungsvoll mit ihr umgehen?“ 

Was ist gemeint?

 Die Grundfrage der Macht lautet: 
Warum ordnen sich Menschen anderen 
Menschen unter? Das Phänomen, das 
vorliegt, wenn eben das geschieht, sind 
wir gewohnt, mit dem Begriff „Macht“ 
zu beschreiben. Doch ist bis heute 
weder diese Frage nach dem „Warum“ 
der (auch freiwilligen) Unterordnung 
von Menschen unter andere Menschen 
beantwortet; noch ist eindeutig geklärt, 
was gemeint ist, wenn wir von „Macht“ 
sprechen.1 

 Etymologisch leitet sich das Wort 
„Macht“ vom altgotischen „magan“ 
ab, was so viel wie „machen“ 
oder „können“ bedeutet. Demnach 
ist „Macht“ die Fähigkeit oder 
Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu 
machen. Das zeigt sich etwa schon in 
sprachlichen Zusammenhängen, die 
für uns mit „Macht“ im sozialen oder 
zwischenmenschlichen Sinn noch gar 
nichts zu tun haben, z.B. wenn wir 

 Auf den engen Zusammenhang 
zwischen Theologie und Biographie 
ist vielfach hingewiesen worden. Bei 
der grundlegenden Beschäftigung 
mit Fragen der Macht und Autorität 
liegt die Annahme eines ähnlichen 
Zusammenhangs auf der Hand. Niemand 
stellt solche Fragen im leeren Raum, 
sondern jeder Mensch ist von Anbeginn 
seines Lebens in Machtkonstellationen 
gestellt, die den eigenen Blick auf und 
den Umgang mit Macht und Autorität 
prägen. So wird meine Antwort 
auf Fragen wie: „Ist Macht etwas 
Gefährliches oder etwas Notwendiges?“ 
oder „Wie soll ich mit eigener und 
fremder Macht umgehen?“ immer 
etwas mit den eigenen heilsamen oder 
unheilvollen Erfahrungen mit Macht zu 
tun haben. Zugespitzt ausgedrückt: Die 
Geschichte der Macht schreibt und liest 
sich anders mit den Augen der Sklaven, 
als mit den Augen der Herren.

 Sich die eigenen Erfahrungen mit der 
Macht Anderer über mich selbst oder 
der eigenen Macht über Andere ins 
Gedächtnis zu rufen und zu reflektie-
ren - und damit diese je eigene „Brille“ 
beim Blick auf Macht und Autorität 
zu vergegenwärtigen -, ist deshalb ein 

6

1. Was ist Macht? Grundsätzliche Überlegungen
 Philipp Hermannsdörfer

1 Vgl. Andreas Anter: Theorien der Macht zur Einführung, Hamburg 52020, S.11.
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 Damit ist ein Phänomen angespro-
chen, das oft im engen Zusammenhang 
mit Macht gesehen wird: Gewalt. Wie 
lässt sich „Macht“ in Abgrenzung von 
Gewalt verstehen? Während über die 
Jahrtausende bis hin zu Max Weber viel-
fach Gewalt als eine Form der Macht 
bzw. Macht und Gewalt sogar als das-
selbe gesehen wurden, widerspricht 
Hannah Arendt dieser Sichtweise vehe-
ment: Nicht die Ausübung von Gewalt 
sei eine Form von Macht, sondern wer 
Gewalt ausübe, zeige damit erst recht 
seine Machtlosigkeit. Mit Andreas Anter 
bleibt demgegenüber aber festzuhalten, 
dass sich vor allem in der empirischen 
Wirklichkeit, Gewalt und Macht nicht 
völlig voneinander trennen lassen.4 Die 
provokative Pointe von Hannah Arendts 
These bleibt aber ebenso bestehen: Die 
höchste Form von Macht ist zweifellos 
die, die ohne jegliche Gewalt (physisch, 
psychisch oder strukturell) dennoch ihre 
Ziele erreicht.

 Im Gegenüber zur Gewalt, weist der 
Begriff der Autorität darauf hin, dass 
eine Einflussnahme auf andere auch auf 
persönlicher Vollmacht oder Charisma 
beruhen kann. Autorität ist dabei 

davon sprechen, dass angesichts einer 
bestimmten Krankheit selbst die Medizin 
„machtlos“ sei. Wir meinen damit, dass 
sie keine Möglichkeit hat, etwas gegen 
diese Krankheit zu machen. „Macht“ 
liegt also dann vor, wenn jemand in der 
Lage ist, etwas Bestimmtes zu tun, um 
ein Ziel zu erreichen.

 Neben diesem ganz allgemeinen 
Sinn des Begriffs „Macht“, verorten 
wir Macht vor allem im sozialen 
Miteinander von Menschen. Zu 
diesem sozialen Miteinander scheinen 
Phänomene der Macht unausweichlich 
dazuzugehören. „Es scheint, als sei die 
Macht eine Bedingung der Möglichkeit 
von Gesellschaft, als gebe es keine 
Gesellschaft ohne Machtbeziehungen.“2 
Von Hannah Arendt bis Niklas Luhmann 
gilt es als ausgemacht, dass es keine 
sozialen Systeme gibt, ohne dass sich 
Macht bildet.3 Hier wird Macht dann oft 
als die Fähigkeit angesehen, innerhalb 
einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen durchzusetzen - worauf auch 
immer diese Fähigkeit beruht, sei es auf 
einer Art natürlicher Autorität, sei es auf 
der Anwendung oder Androhung von 
Gewalt.

2 Ebd. S.12.
3 Niklas Luhmann: Macht und System. Ansätze zur Analyse von Macht in der Politikwissenschaft, in: 
Universitas 32 (1977), S.473-482, hier: 474.
4 Vgl. Andreas Anter: Theorien der Macht zur Einführung, Hamburg 52020, S.99.
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etwas, das nicht einfach beansprucht 
werden kann, sondern das immer auf 
Einverständnis und Anerkennung 
durch die andere Partei beruht. 
Dieses Einverständnis entsteht durch 
Überzeugungskraft und den Eindruck, 
dass es für mich selbst hilfreich und gut 
ist, mich der Autorität eines anderen 
zu unterstellen: „Der Anspruch auf 
Autorität liegt nicht in ihr selbst 
begründet, sondern in den Leistungen, 
die sie für diejenigen erbringt, die 
sich ihren Gehorsamszumutungen 
unterwerfen.“5     

 An der Autorität zeigt sich die Wech-
selseitigkeit, die der Macht selbst eigen 
ist, und die in einem Dialog der beiden 
amerikanischen Komiker Abbott und 
Costello auf den Punkt gebracht wird: 
„Denke daran, ich bin 
der Boss!“ - „Und was 
bin ich?“ - „Du bist 
nichts!“ - „So bist du also 
der Boss von nichts.“6   
Macht ist also nicht ein-
fach etwas, was jemand 
über jemand anderen hat. 
Sie ist angewiesen auf andere, die diese 
Macht anerkennen und legitimieren - 
mithin ein Spiel der wechselseitigen 
Abhängigkeit. 

8

Welche Macht?

 Wer von „Macht“ spricht, sollte sich 
sofort klarmachen: Das, was hinter 
diesem Begriff steht, ist so komplex, 
dass eine differenzierende Unterschei-
dung notwendig ist. Dazu sind ganz ver-
schiedene Kriterien entwickelt worden, 
z.B. durch den Soziologen Heinrich 
Popitz („Phänomene der Macht“). Er 
unterscheidet vier Grundformen der 
Macht, die von Stufe zu Stufe immer 
voraussetzungsreicher werden7. Zuerst 
die „Verletzungsmacht“, über die prak-
tisch jeder Mensch verfügt, weil er in 
der Lage ist, einen anderen Menschen zu 
verletzen. Zweitens die „instrumentelle 
Macht“, die mit den „Instrumenten“ 
der Belohnung und Bestrafung arbeitet 
bzw. mit deren Androhung. Drittens die 

„autoritative Macht“, die 
„willentliche, einwilligende 
Folgebereitschaft erzeugt“ 
und deshalb von denen, auf 
die sie wirkt, verinnerlicht 
wird. Sie knüpft bei dem 
Bedürfnis des Menschen 
nach „handlungsleitender 

Sicherheit“ an. Und schließlich viertens 
die „datensetzende Macht“, die sich 
durch den technischen Fortschritt ergibt 
und vorher ungeahnte Möglichkeiten 

5 Rolf Schieder: Art. Autorität. II. Geschichtlich und systematisch. 2. Ethisch, in: RGG 4. Aufl.
6 Zitiert nach Feldmann, Klaus: Soziologie kompakt. Eine Einführung, Wiesbaden 42006, S.222.
7 Vgl. zum Folgenden: Andreas Anter, Theorien der Macht zur Einführung, Hamburg 52020, S.80-82.
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der Machtausübung und Machtentfal-
tung schafft.  

Gute oder schlechte Macht?

 Ist Macht etwas Gutes oder Schlech-
tes? Diese Frage ist im Lauf der 
Geschichte sehr unterschiedlich beant-
wortet worden - und wird es bis heute. 
Sie scheint sofort die Folgefrage nach 
sich zu ziehen: „Gut oder schlecht für 
wen?“ Knüpfen wir dabei an die zuvor 
versuchte Differenzierung, dann lässt 
sich sehr allgemein festhalten: Die 
Formen der Verletzungsmacht und der 
instrumentellen Macht werden sicher 
von den meisten Menschen als negativ 
empfunden, sofern sie sich nicht gerade 
selbst auf Seiten der Machtausübenden 
befinden. Anders sieht das bei der drit-
ten Form von Macht, der autoritativen 
Macht aus, die oft so stark verinnerlicht 
ist, dass sie kaum als Ausübung von 
Macht wahrgenommen wird. Wer emp-
findet es als Ausübung von Macht, wenn 
ihm vom Arzt eine bestimmte Therapie 
verordnet wird? Oder wenn ich mich 
beim Einkauf im Supermarkt für eine 
bestimmte Marke entscheide, weil mir 
diese aus der Werbung präsenter ist? 
Dass auch die „autoritative Macht“ pro-
blematische Folgen haben kann, dürfte 
beim Blick auf die Geschichte des        
20. Jahrhunderts schnell klar werden.

9

 Generell lässt sich bei der Frage nach 
der Bewertung von Macht festhalten: 
Wenn Macht nicht etwas ist, das es 
in sozialen Beziehungen geben kann 
oder nicht, sondern etwas, das im 
Miteinander von Menschen immer 
vorhanden ist, dann geht die Gleichung 
„Wenig Macht ist immer gut, viel Macht 
ist immer schlecht“, nicht auf.  Es geht 
dann bei der Frage nach guter oder 
schlechter Macht vielmehr darum: Sind 
die „Zugangsmöglichkeiten“ zur Macht 
in einem sozialen Gebilde gerecht 
verteilt? Und: Gibt es in einem sozialen 
Gebilde Wege, Macht legitim zu erteilen 
und auch wieder zu entziehen?

Aspekte der Macht bei Michel Foucault

 Neben Hannah Arendt und Niklas 
Luhmann8 hat sich im 20. Jahrhundert 
v.a. der französische Sozialphilosoph 
Michel Foucault (1926-1984) in 
seinen Analysen mit „der Macht“ 
auseinandergesetzt und dabei einige 
bemerkenswerte Ansätze entwickelt. 
Seine Überlegungen sind nach wie vor 
sehr einflussreich, selbst wenn ihre 
Entwicklung bereits über ein halbes 
Jahrhundert zurückliegt. Zum Schluss 
dieses Beitrags sollen einige seiner 
Aspekte - leider unter der großen Gefahr 
der Verkürzung - skizziert werden, weil 
sie als Sehhilfe für Machtphänomene 

3 Für einen genaueren Überblick sei der kleine Band von Andreas Anter empfohlen; siehe Anm. 1.
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in unserem Alltag dienen können, 
die möglicherweise nicht sofort 
offensichtlich sind. 

Macht als disziplinierende Macht
 Eine zusammenhängende Theorie der 
Macht oder eine klare Begriffsdefini-
tion liefert Foucault nicht. Er analy-
siert vielmehr ganz unterschiedliche 
Gesichts-punkte der Macht und ihrer 
Funktionsweisen. Er untersucht z.B. die 
Entwicklung des modernen Gefängnis-
ses in seiner Schrift „Überwachen und 
Strafen“ (1975), der Psychiatrie oder 
der Klinik. In diesem Zug beschreibt 
er moderne Gesellschaften als 
„Disziplinargesellschaften“.
Macht soll in ihnen letztlich 
nicht mehr durch äußeren 
Zwang ausgeübt werden, son-
dern indem die Einzelnen ver-
innerlichen, was sie tun sollen. 
Unweigerlich lassen manche 
Passagen an Smart Watches 
oder Apps denken, die uns 
disziplinieren und daran erin-
nern, dass wir heute noch 3000 
Schritte gehen müssen oder 
besser auf dieses Stück Schokolade ver-
zichten sollten. 

Macht als apersonale Macht

10

 Foucault entfernt sich von einem Ver-
ständnis der Macht als „Gesamtheit der 
Institutionen und Apparate“ in einem 
Staat oder Herrschaftssystem. Stattdes-
sen will er diese sehr viel weiter fassen 
als „die Vielfältigkeit von Kraftverhält-
nissen, die ein Gebiet bevölkern und 
organisieren“.9 Folgt man Foucault auf 
diesem Weg, dann ist schnell zu sehen, 
dass es nicht einfach um Menschen 
geht, die die Macht haben, und solche, 
über die Macht ausgeübt wird; vielmehr 
ist das Netz der Macht ein komplexes, 
sich ständig wandelndes Gebilde aus 
offensichtlicher und subtiler wechselsei-

tiger Einflussnahme, ein 
„Spiel, das in unaufhörli-
chen Kämpfen und Aus-
einandersetzungen diese 
Kraftverhältnisse verwan-
delt, verstärkt, verkehrt.“10 
Macht ist also nichts Sta-
tisches und auch nichts, 
das zwingend im Besitz 
einzelner „Machthaber“ 
liegt: „Die Macht ist nicht 
etwas, was man erwirbt, 
wegnimmt, teilt, was man 

bewahrt oder verliert; die Macht ist 
etwas, was sich von unzähligen Punkten 
aus und im Spiel ungleicher und beweg-
licher Beziehungen vollzieht.“11

Macht als allgegenwärtige Macht

9 Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, Frankfurt a.M. 1983, S.93.
10 Ebd.  © MitGedacht 2023
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 Weiter behauptet Foucault, dass Macht 
immer im Spiel ist, ganz egal, was zwi-
schen Menschen geschieht. Egal ob z.B. 
wirtschaftliche Prozesse, Erkenntnis-
relationen oder sexuelle Beziehungen: 
Macht-verhältnisse kommen zu diesen 
zwischenmenschlichen Verhältnissen 
nicht als etwas Äußeres dazu, sondern 
sind immer schon Teil davon.12 Das ist 
zunächst weder etwas Gutes noch etwas 
Schlechtes; es ist einfach so. Gerade 
in Kontexten, in denen man vielleicht 
davon auszugehen neigt, dass hier doch 
keine Macht im Spiel 
sei und niemand im 
entsprechenden sozi-
alen Gebilde ein Inter-
esse daran habe, Macht 
auszuüben, kann diese 
Beobachtung aber hilf-
reich sein. 

Die Macht des Sprechens
 Nicht zuletzt hat Foucault auch auf 
die Macht des Sprechens und vor allem 
der (unausgesprochenen) Regeln unse-
res Sprechens hingewiesen. In seiner 
Antrittsvorlesung, die er 1970 am Col-
lège de France hielt und die unter dem 
Titel „Die Ordnung des Diskurses“ ver-

11

öffentlicht wurde, stellt er Mechanismen 
der Ausschließung dar, die Diskursen 
innewohnen: „Man weiß, daß man nicht 
das Recht hat, alles zu sagen, daß man 
nicht bei jeder Gelegenheit von allem 
sprechen kann, daß schließlich nicht 
jeder beliebige über alles beliebige 
reden kann.“13 Neben solchen „Sprech-
verboten“ begegnet die Ausschließung 
bestimmter Positionen als der Vernunft 
widersprechend - wer etwas Bestimmtes 
sagt, macht sich lächerlich und wird im 
entsprechenden Diskurs gar nicht mehr 

gehört. Als 
aktuelles Bei-
spiel kommen 
Diskurse zu 
COVID-19 oder 
dem Klima-
wandel in den 
Sinn, bei denen 
je nach Umfeld 

die Debatte schnell aufgeheizt ist oder 
gar abgebrochen wird, wenn bestimmte 
Sätze fallen. „Was darf wo und von wem 
wie gesagt werden?“ - für diese Macht-
frage sensibilisieren Foucaults Ausfüh-
rungen.  

11 Ebd., S.94.
12 Vgl. ebd.
13 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt a.M. 1991 (erweiterte Ausgabe), S.11.
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Macht als bleibende Aufgabe

Dieser kurze Überblick muss sich damit 
begnügen, einige Fragen im Blick auf 
Macht angedeutet zu haben. Es sollte 
dabei aber deutlich geworden sein, 
dass es eine bleibende Aufgabe ist, „die 
Macht“, ihre Formen und die vielfältigen 

mit ihr verbundenen Phänomene im 
konkreten Umfeld unserer sozialen 
Gebilde sensibel wahrzunehmen und 
zu reflektieren. Sie als nicht relevant 
abzutun, kann gefährlich sein und dazu 
führen, dass Macht missbraucht wird 
oder illegitimerweise ergriffen wird. 

14 Matth. 7,29

 Allerdings wird Macht oft auch so 
ausgeübt, dass sie versucht „innerhalb 
einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durch-
zusetzen“ (Max Weber) und zwar unbe-
rechtigter Weise und mit Gewalt. Damit 
stellen sich zwei Fragen, zum einen die 
Frage, wer die Macht ausübt und zum 
anderen wie er oder sie diese Macht 
ausübt. Das gilt besonders dort, wo 
Macht mit einer übergeordneten oder 
als unantastbar empfundenen Macht-
position verbunden ist15. Denn „Macht 
kann auf unterschiedliche Art und Weise 
ausgeübt werden: für alle Beteiligten 
förderlich oder akzeptabel oder miss-
bräuchlich.“16 Wo Macht missbraucht 

 Macht ist eine notwendige Dimension 
des sozialen Miteinanders (vgl. den 
ersten Teil). Auch wenn sie für manche 
Menschen von vorne herein negativ 
besetzt ist, ist sie als Begriff zunächst 
wertfrei. Macht ist ein Beziehungsbegriff 
und dient als kommunikatives Mittel 
der Herstellung von Übereinstimmung 
innerhalb der Gemeinschaft. Das Wort 
„Vollmacht“ macht deutlich, was damit 
gemeint ist, wenn es von Jesus heißt: 
„… das Volk entsetzte sich über seine 
Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht 
und nicht wie ihre Schriftgelehrten.“14 
Die Worte Jesu sind mächtig, weil sie 
eine innere Überzeugungskraft haben, 
die Menschen freiwillig, ohne Zwang 
und Druck einstimmen lässt. 

2.  Pastoralpsychologische Anstöße zum verantwortlichen
 Umgang mit Autorität und Macht
 Ernst Kirchhof
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wird, da deformiert sie zur Herrschaft, 
bei der einer einem anderen seinen 
Willen aufzwingt. 

 Als Erklärung für solchen 
Machtmissbrauch scheint es auf 
den ersten Blick einleuchtend, 
wenn von „Machtgelüsten“ und 
„Machtmenschen“17 gesprochen wird. 
Der Grund für den Missbrauch der 
Macht läge dann in der schlechten 
oder bösartigen Persönlichkeit dessen, 
der Macht ausübt. Zugleich wäre 
damit der Machtmissbrauch auf eine 
bestimmte Gruppe von Menschen, 
eben die „Machtmenschen“ begrenzt. 
Das Wahrheitsmoment dieser Sicht 
besteht darin, dass Menschen, die 
auf missbräuchliche Art Macht über 
andere Menschen ausüben, gestoppt 
werden müssen; der Missbrauch muss 
aufgedeckt und darf nicht entschuldigt 
oder verharmlost werden. Allerdings 
wird es der Komplexität des Phänomens 
nicht gerecht, wenn suggeriert wird, 
Macht werde nur von bestimmten 
Menschen missbraucht. Manchmal wird 
Macht tatsächlich offen und mutwillig 
ausgeübt, um in missbräuchlicher 
Weise „den eigenen Willen auch 

13

gegen Widerstreben durchzusetzen“; 
nicht selten geschieht das aber auch 
unbewusst und verdeckt.

 Deshalb gilt: Wer verantwortlich 
mit Macht umgehen will, der 
wird sich mit den Gefährdungen 
auseinandersetzen, denen alle, die 
Macht innehaben, ausgesetzt sind. In der 
Pastoralpsychologie wird seit geraumer 
Zeit auf strukturelle und psychische 
Zusammenhänge hingewiesen, die eine 
missbräuchliche Ausübung von Macht 
befördern. Darum soll es nun gehen.

2.1  „Hirte-Sein“ – Manipulator oder  
  Befreier und Befähiger

 Der französische Philosoph Michel 
Foucault hat herausgearbeitet, dass im 
Abendland eine besondere Form der 
Machtausübung existiert, die wesentlich 
mit dem Christentum zusammenhängt. 
Er bezeichnet sie als „Pastoralmacht“. 
Zu ihren Merkmalen gehört, dass sie 
vordergründig nicht als Macht erscheint, 
sondern nach außen als liebevolle Sorge 
um das Seelenheil der ihr Anvertrau-
ten. Hermann Steinkamp, katho-lischer 
Pastoralsoziologe, hat Foucaults Ana-

15 vgl. Hans Zollner SJ, Macht und Ohnmacht aus psychologischer und theologischer Sicht, in: Stefan 
Kopp (Hg.), Macht und Ohnmacht in der Kirche. Wege aus der Krise, Freiburg 2020, S. 31
16 ebd.
17 vgl. z.B. Volker u. Martina Kessler, Die Machtfalle. Machtmenschen in der Gemeinde, Gießen 22001
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lyse aufgegriffen, um den Missbrauch 
von Macht in der Kirche aufzudecken 
und zu seiner Überwindung fruchtbar 
zu machen. In seinem Buch „Die sanfte 
Macht der Hirten“ entfal-
tet er, wie die Sorge um das 
Seelenheil der Anvertrauten 
allzu leicht in Machtmiss-
brauch und Manipulation 
umschlägt. Dazu gehört „das 
subtile Ineinander von Versor-
gung und Kontrolle“ ebenso 
wie die „implizite Subjekt-
Objekt-Struktur“ im Bild von 
Hirte und Herde: „Der Hirt 
weiß immer schon, was den 
Schafen ‚frommt‘, und vermittelt es 
ihnen – notfalls auch ohne und gegen 
ihren Willen.“18

 Aus freikirchlicher Sicht ist hier anzu-
fügen, dass solche „Pastoralmacht“ 
keineswegs nur von Amtsträgern bzw. 
Hauptamtlichen ausgeübt wird. Im 
Rahmen einer Kultur des Priestertums 
aller Gläubigen fühlt sich mancher zur 
Seelenleitung anderer berufen – was ja 
auch in Ordnung ist. Damit das aber in 
einer „förderlichen“ und nicht „miss-
bräuchlichen“ Art geschieht, ist sowohl 
für Hauptamtliche wie auch für ehren-

amtliche „Seelsorger“ eine gute Kennt-
nis der eigenen Persönlichkeitsmerkmale 
und des biographischen Gewordenseins 
nötig.19

 Ein verantwortlicher 
Umgang mit Macht/Auto-
rität setzt also eine gute 
Selbstwahrnehmung voraus. 
Daneben braucht es Klar-
heit darüber, was das Ziel 
des anvertrauten pastora-
len Dienstes ist. Weil die 
von Foucault beschriebene 
(Pastoral-)Macht sich als 
Fürsorge und als Dienst ver-
steht, soll hier abschließend 

noch gefragt werden, was denen, die 
nach Führung und Leitung verlangen 
– die gibt es ja zuhauf – im Sinne Jesu 
und damit in Wahrheit dient. Ich will die 
Frage mit zwei Hinweisen beantwor-
ten. Zum einen finden wir eine Antwort 
in dem Satz Jesu: „Wenn euch nun der 
Sohn frei macht, so seid ihr wirklich 
frei.“ (Joh 8, 36) Menschen dienen 
heißt, sie in die Freiheit und nicht in 
Abhängigkeit zu führen. Was das bedeu-
tet, hat der reformierte Theologe Peter 
Bukowski unter der Überschrift „Seel-
sorge im Schutzbereich des Namens 
(Gottes)“ so beschrieben: „Seelsorge 

14

18 Hermann Steinkamp, Die sanfte Macht der Hirten. Die Bedeutung Michel Foucaults für die 
Praktische Theologie, Mainz 1999, S. 13
19 Michael Klessmann, Theologie und Psychologie im Dialog. Einführung in die Pastoralpsychologie, 
Göttingen 2021, S. 132
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wird … in jedem Fall ein Akt der Frei-
heit der Kinder Gottes sein. Sie ist die 
freie Begegnung zwischen einem Ich 
und einem Du, also nicht der Zugriff 
eines Ich auf ein irgendwie zu bearbei-
tendes oder zu vereinnahmendes Es. Vor 
allem jede Form geistlich motivierter 
Vereinnahmung verbietet sich somit 
vom Ansatz her.“20 

2.2. Dienst oder narzisstische
   Selbstbestätigung

 Da Jesus selbst das Bild vom Hirten, 
der für die Schafe sorgt, verwendet und 
es auch auf seine Jünger überträgt (z.B. 
in Joh 21) ist die Macht der Seelen-Sorge 
nicht grundsätzlich problematisch. Sie 
wird erst dadurch problematisch, dass 
Menschen die ihnen gegebene Macht 
missbrauchen, um eigene Defizite zu 
verdecken.

 Von solchen Defiziten spricht das Buch 
„Die hilflosen Helfer“ von Wolfgang 
Schmidbauer (1977). Manfred Josuttis 
fasst die Problematik zusammen, 
indem er an ein Bild von Schmidbauer 
anknüpft: „‘Die innere Situation des 
Menschen mit dem Helfer-Syndrom 
läßt sich in einem Bild beschreiben: Ein 

verwahrlostes, hungriges Baby hinter 
einer prächtigen, starken Fassade.‘ 
Was dieses verwahrloste, hungrige 
Baby in sich selber unglücklich und 
für die Umwelt bedrohlich macht, ist 
die Tatsache, daß es seine Wünsche 
nach Bestätigung und Geborgenheit 
sich nicht einzugestehen, sondern nur 
durch Indienstnahme anderer Menschen 
auszuagieren mag. … deshalb … 
die immer wieder zu konstatierende 
Unfähigkeit, Menschen aus der Situation 
der Hilflosigkeit zu entlassen, weil man 
sie ja zum Aufbau der eigenen Stärke 
benötigt.“21

 Der „hilflose Helfer“ dient dem 
anderen also nicht, um ihn in die Freiheit 
zu führen, sondern er benutzt ihn zur 
Befriedigung seines eigenen Hungers 
nach Anerkennung. Was Schmidbauer 
für helfende Berufe beschreibt, das 
gilt wieder genauso für ehrenamtliche 
Helfer, und auch für das „Helfen“ in 
geistlichen Fragen oder Nöten. „Viele 
Menschen suchen Orientierung in Zeiten 
unüberschaubarer weltanschaulicher 
und ethischer Pluralisierung, Kinder 
und alte Menschen sind besonders 
beeinflussbar. Insofern ist die Aufgabe 
einer Kommunikation des Glaubens 

15

20 Peter Bukowski, Die Bibel ins Gespräch bringen, Erwägungen zu einer Grundfrage der Seelsorge, 
Neukirchen-Vluyn 41999, S. 20
21 Manfred Josuttis, Der Pfarrer ist anders. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie, München 
1982, S. 75
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nach wie vor außerordentlich 
verantwortungsvoll, die Grenze zur 
Manipulation der Gewissen und die 
Gefahr, aus eigenen narzisstischen 
Bedürfnissen bestimmte Positionen 
als unhinterfragbar zu vertreten, muss 
bewusst bleiben.“22

 Wenn Klessmann hier von „narzissti-
schen Bedürfnissen“ spricht, gilt es zu 
beachten, dass narzistisch nicht – wie im 
alltäglichen Sprachgebrauch - abwertend 
gemeint ist. In der Psychologie meint 
der Begriff die Entstehung einer gesun-
den Selbstliebe (reifer Narzissmus). Bei 
Menschen mit einem unsicheren, fragi-
len Selbst (unreifer Narzissmus) findet 
man „das charakteristische Schwanken 
zwischen Größenfantasien und Min-
derwertigkeitsgefühlen; schon gering-
fügige Kränkungen erschüttern dann 
das Selbstwertgefühl und lösen unbe-
grenzte Wut aus. Andere Menschen 
werden nicht als Subjekte mit eigenen 
Rechten und Bedürfnissen wahrgenom-
men, sondern für die eigene Bestätigung 
benutzt“23.

16

 Klessmann nennt das Pfarramt einen 
idealen „Nährboden zur Ausbildung 
oder Verstärkung narzisstischer 
Persönlichkeitsmerkmale“.24 Was Kless-
mann für das Pfarramt konstatiert, 
gilt nach meiner Erfahrung wiederum 
genauso für ehrenamtliche Mitarbeiter 
in Leitungsaufgaben, sei es die 
gesamte Gemeinde betreffend wie auch 
Gemeindegruppen.

2.3 Einengende Beziehungsmuster – 
  aufdecken statt wiederholen 

 Ein verantwortlicher Umgang mit 
geistlicher Autorität/Macht bedeutet 
auch, für Phänomene sensibilisiert 
zu sein, die die Psychoanalyse als 
Übertragung und Gegenübertragung 
bezeichnet. „Der psychoanalytische 
Terminus ‚Übertragung‘ bedeutet, 
in einem weiten Sinn verstanden, 
dass Menschen ständig – unbewusst 
– alte Beziehungsmuster auf neue 
Begegnungen übertragen, die neue 
Beziehung mithin erlebt wird, ‚als ob‘ 
sie eine Neuauflage der alten wäre.“25

Welche Konsequenzen das für den 
Umgang mit geistlicher Autorität 

22 Klessmann, Theologie, S. 146
23 Klessmann, Theologie, S. 79
24 Klessmann, Theologie, S. 144

25 Michael Klessmann, Das Pfarramt: Einführung in Grundfragen der Pastoraltheologie, Neukirchen-
Vluyn 2012, S. 130
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hat, kann man sich an den Begriffen 
„geistlicher Vater“ bzw. „geistliche 
Mutter“ bewusst machen. Auf 
beiden Seiten, „Kind“ und „Vater/
Mutter“ besteht die Gefahr, in alten 
Rollenmustern zu agieren. Ein Beispiel: 
„Ein junger Mann verhält sich als 
Teamer gegenüber dem Pfarrer so, 
als ob der sein Vater wäre, ist schnell 
eingeschüchtert und reagiert dann 
bockig. Der junge Mann kann den Pfarrer 
nicht unvoreingenommen wahrnehmen, 
er hat quasi immer schon die durch seine 
frühen Beziehungen gefärbte Brille auf. 
Auch der Pfarrer sieht den jungen Mann 
nicht neutral, sondern vergleicht ihn mit 
seinem eigenen Sohn oder sieht in  ihm 
das Idealbild eines Sohnes etc.“26

 Verantwortlicher Umgang mit Macht/
Autorität bedeutet im Blick auf das 
genannte Beispiel zweierlei: Der Pfarrer 
wird das Verhalten des jungen Mannes 
als Übertragung erkennen und deshalb 
nicht persönlich nehmen; stattdes-
sen wird er ihm helfen, die durch die 
Erfahrung mit seinem Vater geprägten 
Beziehungsmustern zu erkennen und 
sich von ihnen lösen. Zum verantwort-
lichen Umgang gehört es aber auch, 
dass der Pfarrer eigene Übertragungen 
(Gegenübertragungen) wahrnimmt und 

17

nicht ausagiert. Denn als der, der in der 
Übertragung in der Vaterrolle (der Auto-
ritätsposition) angesprochen ist, steht er 
in der Gefahr, seine Macht zu missbrau-
chen und mit Druck statt mit Empathie 
zu reagieren, je nachdem welche unbe-
arbeiteten Muster der Vaterrolle er in 
sich trägt.
 
 Wer in einer geistlichen Rolle Autorität 
ausübt, der muss darüber hinaus mit wei-
teren Übertragungen, sog. „religiösen 
Übertragung“27 rechnen. Insbesondere 
Pastoren werden trotz aller Aufgeklärt-
heit immer noch als priesterliche Reprä-
sentanten Gottes gesehen, die irgendwie 
an seiner Heiligkeit und Größe teilha-
ben. Daher sind Menschen geneigt, dem 
Pastor eine Autorität zuzuschreiben, die 
unangemessen ist. Ihn in Frage zu stel-
len oder ihm nicht zu gehorchen, würde 
dann bedeuten Gott in Frage zu stellen. 
Die so auf den Sockel Gehobenen soll-
ten sich vor der Versuchung hüten, den 
mit solchen Übertragungen verbundenen 
Machtzuschreibungen zu erliegen. Denn 
es ist nicht die Aufgabe eines geistlichen 
Leiters, den ihm anvertrauten Menschen 
die Verantwortung für ihr Leben abzu-
nehmen, sondern sie auf ihrem Weg zur 
Eigenständigkeit und Mündigkeit zu 
begleiten.

26 Klessmann, Theologie, S. 222
27  vgl. Klessmann, Das Pfarramt, S. 131 
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 Zu welchem Zerbruch es führen kann, 
wenn Pastoren bzw. geistliche Leiter 
der Versuchung doch erliegen, das wird 
an einer anderen Übertragung deutlich, 
die ihnen immer wieder zugeschrie-
ben wird: Sie werden hochstilisiert 
zum idealen Menschen, repräsentieren 
den idealen Mann, die ideale Frau. Die 
dahinter stehenden Sehnsüchte nach der 
guten Mutter und dem starken Vater sind 
unerfüllbar und führen in eine doppelte 
Sackgasse. Zum einen helfen solche 
Idealisierungen dem nach Orientierung 
suchenden nicht zu einem realistischen, 
erwachsenen Selbstbild, zu dem immer 
Stärken und Schwächen gehören. Und 
zum anderen verleitet es den, dem solche 
Macht zugeschrieben wird, zu ungesun-
der Selbstüberschätzung und - wie die 
Erfahrung zeigt – zum Missbrauch der 
Macht, zu Vertuschung eigener Schwä-
che und zu Heuchelei.

18

 Fazit: Wer Macht im Bereich geistli-
cher Gemeinschaften innehat, der ist 
einer Fülle von Gefährdungen ausge-
setzt, die ihm zugestandene oder über-
tragene Macht zu missbrauchen. Um 
diesen Gefährdungen nicht zu erlie-
gen ist neben strukturellen Mitteln zur 
Kontrolle und Eingrenzung von Macht 
auch eine Selbstverpflichtung derer, 
die Macht innehaben, zu fordern, eine 
Selbstverpflichtung zum Verzicht auf 
jede Art von Indoktrination und Manipu-
lation, zur Auseinandersetzung mit dem 
eigenen biographischen Gewordensein 
und den daraus folgenden Persönlich-
keitsmerkmalen und zur Ausbildung der 
Fähigkeit, die Phänomene von Übertra-
gung und Gegenübertragung wahrzu-
nehmen.

Kirchengemeinderat, 
Ältestenrat oder Pres-
byterium) entsandt, 
sodass die Synode 
die Gemeinden reprä-

sentiert. Synoden tagen auf der Ebene 
der Gemeinden als Dekanats- oder Kir-
chenkreissynode. Aus diesen Synoden 
werden die Delegierten der Synoden auf 

 Macht geht in 
der evangelischen 
Kirche von der 
Gemeinde aus. Das 
zentrale Instrument 
ihrer Rechts- und Haushaltssetzung 
auf allen Ebenen ist die Synode. Die 
Mitglieder der Synode werden aus den 
Gemeindeleitungen (Kirchenvorstand, 

3.  Macht in der evangelischen Kirche
 Wolfgang Thielmann 
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Landeskirchenebene gewählt28. Diese 
wiederum wählen Delegierte in die 
120-köpfige Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland29. Die mittlere 
Ebene der Landeskirchen, wenn vorhan-
den, also Prälaturen oder in Bayern Kir-
chenkreise, hat keine Synoden.

 Die wichtigsten Rechte der Synode 
sind das Haushaltsrecht und die Beset-
zung der leitenden geistlichen Ämter 
durch Mehrheitswahl, sämtlich auf Zeit, 
sowie die Entgegennahme von Rechen-
schaftsberichten.

 In der Evangelischen Kirche im Rhein-
land haben die Kirchengemeinden 
die Kirchensteuerhoheit, sie sind also 
Empfänger der Kirchensteuer. Durch 
Umlagen finanzieren sie die Arbeit der 
Kirchenkreise und der Landeskirche. In 
anderen Fällen empfängt die Landeskir-
che die Kirchensteuer, manchmal zusam-
men mit den Kirchengemeinden3, und 
verteilt sie nach einem Schlüssel weiter.

 Aufgaben und Vorgehen der Syn-
oden werden ab hier beispielhaft an der 
Synode der EKD erklärt. Mit Abwand-
lungen gilt die Darstellung aber für Syn-
oden auf allen Ebenen.

19

Die Synode der EKD tritt einmal im Jahr 
zusammen. Am Anfang ihrer sechsjähri-
gen Legislaturperiode wählt sie ihren 
oder ihre Präses sowie den 15-köpfigen 
Rat der EKD, dessen Vorsitzende(n) und 
die Stellvertretung für eine sechsjäh-
rige Amtsperiode. Der Rat vertritt die 
Synode während des Jahres. Auf den 
jährlichen Tagungen nimmt die Synode 
drei Rechenschaftsberichte entgegen: 
Von der oder dem Ratsvorsitzenden, 
vom Rat und von der Präses der Synode, 
außerdem Berichte der Diakonie, der 
missionarischen Werke und der Publi-
zistik.  Eine Verwaltungsgerichtsbarkeit 
macht die Gesetzgebung der Synode 
überprüfbar. 

Die Synode ist damit das zentrale von 
drei kirchenleitenden Organen neben 
dem Rat und der Kirchenkonferenz, 
die die leitenden Geistlichen der 
Landeskirchen umfasst.

 In der Breite haben sich Synoden nach 
einsetzender Trennung von Kirche und 
Staat nach 1848 gebildet. Das Reprä-
sentationsprinzip berief sich weniger 
auf biblisch-kirchengeschichtliche Vor-
bilder, sondern stammt eher aus dem 
reformierten Kirchenrecht und dem 

28 Nur in der württembergischen Landeskirche wählen die Gemeindemitglieder die Delegierten der 
Landessynode.
29 https://www.ekd.de/synode-der-ekd-10772.htm; abgerufen am 18.8.2022.
30 Oft ist dies beim Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe der Fall.
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Staats- und Kommunalrecht des 19. 
und 20. Jahrhunderts, stellte Hans Lier-
mann fest31. Die naturrechtliche Theo-
rie vom freiwilligen Zusammentritt der 
ursprünglich souveränen Individuen auf 
vertraglicher Basis als Grundlage allen 
Staatswesens färbte ab auf das Verständ-
nis von Kirche und „Kirchengewalt“: 
So wie die politische Staatsgewalt vom 
Volke ausgeht und dies im parlamentari-
schen System zum Ausdruck kommt, so 
sollte nun in analoger Weise die Kirchen-
gewalt eine genossenschaftsrechtliche 
Begründung statt der bisherigen herr-
schaftsrechtlichen erhalten; die Synode 
trat hervor als Kirchenparlament, in dem 
sich das Kirchenvolk repräsentiert sehen 
konnte32. Wie den Monarchen allmäh-
lich Parlamente beigeordnet wurden, so 
wurden auf dem kirchlichen Sektor den 
von den Fürsten bestellten Konsistorien 
Synoden als Vertretungen des ‚Kirchen-
volkes’, beigeordnet.

 Das ursprüngliche Leitbild lutherischer 
Kirchenleitung bestand in der Führung 
durch Christus, vertreten durch Amtsträ-
ger. Synoden waren im Luthertum Gre-
mien von Pfarrern, etwa zur Visitation. 

Wo im Luthertum die Hoffnung auf ein 
„gemein, frei christlich Concilium33“ 
der Christenheit ausgesprochen wurde, 
stand den Autoren jedenfalls nie eine 
Synode heutigen Zuschnitts vor Augen, 
die das Kirchenvolk repräsentiert. Des-
halb hat bis heute in den lutherischen 
Kirchen das Bischofsamt eine größere 
Bedeutung. Auch ist dort die Landes-
kirche Anstellungsträger der Pfarrper-
sonen. Unierte und reformierte Kirchen 
sind presbyterial-synodal verfasst. Pfar-
rerinnen und Pfarrer schließen Arbeits-
verträge mit den Kirchengemeinden. 
Im angelsächsischen Raum bildeten 
die Reformierten einen presbyterialen 
Zweig aus, die Presbyterianer, und einen 
kongregationalen (Congregatio: Ver-
sammlung), aus dem eine Reihe von 
Freikirchen hervorging.

 Repräsentative Synoden stammen also 
aus der von Calvin geprägten Refor-
mation. Bei ihm selbst stehen Kirche 
und Kirchenregiment unter göttlichem 
Recht. Im deutschsprachigen Raum 
setzte sich dann aber ein genossen-
schaftlicher Kirchenbegriff durch, der 
dem Repräsentationsverständnis der 
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31 Hans Liermann, Grundlagen des kirchlichen Verfassungsrechts nach lutherischer Auffassung. Luther-
tum Heft 11, Berlin 1954, S. 14.
32 Jobst Schöne: Die Synode in der lutherischen Kirche. Versuch einer theologischen Problemanzeige. 
Festschrift für Friedrich Wilhelm Hopf, Erlangen 1980, S. 145-157.
33 Der Begriff geht auf Luther zurück. Die evangelischen Stände gebrauchten diese Formulierung auf 
dem Nürnberger Reichstag 1524. https://kulturerbethueringen.wordpress.com/2011/11/02/luthers-
schmalkaldische-artikel/, abgerufen am 18.8.2022.
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Synoden den Weg bahnte. Die wechsel-
seitige Beeinflussung dieser Verständ-
nisse führte zur evangelischen Synode 
heutiger Prägung.
Wahrscheinlich wegen der Machtver-
teilung und ihrer Begrenzung auf Zeit 
sowie der Rechenschaftspflicht kam 
es in der evangelischen Kirche kaum 
zu Machtmissbrauch in der Führungs-
ebene, anders als in der katholischen 
Kirche, wo die Macht allein dem hierar-
chischen Bischofsamt gehört.34

 Aus ihrer Herkunft erwachsen zugleich 
die wichtigsten Herausforderungen für 
heutige Synoden: Durch die Ursprünge 
der Kirchenleitung aus der Kultus-
verwaltung und der Ausrichtung auf 
juristische und ökonomische Prozesse 
kämpfen Synoden heute darum, Kir-
chenleitung auch durch inhaltlich-theo-
logische Debatten auszuüben statt vor 
allem durch Gesetzgebung und Verwal-
tung.

 Der Umgang mit Macht gerät an Gren-
zen, wo Gesetze nicht hinreichen und 
Recht und Gerechtigkeit auseinander-

driften. Ein Beispiel dafür bildet das 
Verfahren der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und ihrer Mitgliedskirchen 
mit dem Problem sexueller Gewalt. Eine 
nur juristische Aufarbeitung mit Verjäh-
rungsfristen wurde der Tiefe des Pro-
blems nicht gerecht. Außerdem gab die 
EKD das Verfahren nur schwer aus der 
Hand, obwohl früh die Einsicht in die 
Notwendigkeit reifte. Nach der ersten 
großen Thematisierung in der Synode 
der EKD 2018 gelang es über drei Jahre 
nicht, Betroffene angemessen zu beteili-
gen. 2020 scheiterte der Betroffenenbei-
rat, nachdem Missbrauchsopfer zu viel 
Einfluss der EKD im Verfahren bean-
standeten. Ende 2021 fand die EKD 
dann im Einvernehmen mit Opferver-
tretern eine neue Struktur35: In einem 
Beteiligungsform wirken Opfervertre-
ter verbindlich mit an Entscheidungen 
und Maßnahmen zur Aufarbeitung von 
sexualisierter Gewalt. Für 2023 kün-
digte die Missbrauchsbeauftragte der 
Bundesregierung, Kerstin Claus, eine 
Vereinbarung mit der EKD über die 
einheitliche Aufarbeitung von Miss-
brauchsfällen an36.
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34 Ausnahmen, etwa als 2011 das Beihilfe- und Bezügezentrum der Evangelischen Kirche im Rheinland 
durch dubiose Anlagen 20 Millionen Euro verlor und die Kirche dafür aufkommen musste, zeigen, dass 
die Aufsicht Lücken haben kann. Doch auch hier lag der Missbrauch nicht in der Führungsebene der 
Kirche.
35 Quelle: https://www.ekd.de/ekd-legt-neues-modell-zur-betroffenenbeteiligung-fest-73030.htm, abge-
rufen am 18.8.2022
36 Nachricht des Evangelischen Pressedienstes (epd), abgedruckt vom Domradio Köln: https://www.
domradio.de/artikel/missbrauchsbeauftragte-kuendigt-vereinbarung-mit-ekd, aabgerufen am 18.8.2022

Verantwortlich mit Macht umgehen



22

Könige immer wieder, wenn die Freiheit 
der Menschen eingeschränkt wurde oder 
der soziale Zusammenhalt des Volkes 
gefährdet war. Ein Musterbeispiel hier-
für ist das Buch Amos.

 Auch im Neuen Testament bezieht 
Jesus klar Stellung. Auf 
die Frage zweier Jünger 
zur Rechten und Linken 
Jesu sitzen zu dürfen, 
also mächtiger zu sein als 
Andere, antwortet Jesus: 
„Ihr wisst, dass die Herr-
scher ihre Völker unter-
drücken und die Großen 
ihre Vollmacht gegen sie 
gebrauchen. Bei euch soll 
es nicht so sein, sondern 
wer bei euch groß sein 
will, der soll euer Diener 
sein, und wer der Erste sein 
will, soll euer Sklave sein.“ 

(Mt 20,25-27) Der Christ soll also nicht 
andere Menschen beherrschen, son-
dern sein Tun soll immer ein Dienst an 
Anderen sein. Paulus macht in seinem 
bekannten Text vom einen Leib mit den 
vielen Gliedern (1Kor 12) deutlich, dass 
sich keiner über den Anderen erheben 
soll, sondern sich jeder gleichberech-
tigt, je nach seinen Fähigkeiten, in der 
Gemeinde einbringen soll.

Biblisch

 Schon im Buch Exodus (2. Buch Mose) 
wird die Machtfrage radikal gestellt. 
Der Pharao unterdrückt und versklavt 
das Volk Israel, das keine Möglichkeit 
hat, sich dagegen zu wehren. Einzige 
Option: aus einem 
solchen System, das 
seine Macht miss-
braucht, kann man nur 
ausziehen. Der Gott 
der Bibel führt sein 
Volk in die Freiheit 
und stellt sich so auf 
die Seite der Macht-
losen, um ihnen eine 
Würde zu geben.

 Diese Erfahrung 
führte dazu, dass die 
Machtfrage immer 
wieder thematisiert 
wurde. Im Buch der Richter (Kap. 
9) wird in Form einer Fabel deutlich 
gemacht, wie problematisch die Einfüh-
rung des Königtums in Israel gesehen 
wurde. Offensichtlich wurde dies in der 
Frühzeit Israels intensiv diskutiert, trotz-
dem wollte das Volk sein wie die ande-
ren Völker und das Königtum wurde 
eingeführt. Doch auch die Propheten 
kritisierten die Mächtigen und v.a. die 

4.  Macht in der römisch-katholischen Kirche
 Matthias Feindler, Christoph Sänger
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Historisch

 Diese Vorstellung der Gemeindestruk-
tur hat die frühe Christenheit zunächst 
geprägt. Erst mit der sog. Konstantini-
schen Wende, also der Etablierung des 
Christentums als Staatsreligion im 4. 
Jahrhundert, änderte sich dieses Ver-
ständnis. Die Machtstrukturen des römi-
schen Reiches werden auf die Kirche 
übertragen, sichtbares Zeichen dafür ist, 
dass die Priester nun wie die römischen 
Senatoren gekleidet sind. Der Kaiser 
wird quasi zum Oberhaupt der Kirche. 
So konnte Kaiser Konstantius im Jahr 
355 für sich in Anspruch nehmen: „Was 
ich sage, muss als kirchlicher Rechtssatz 
gelten.“ In den nächsten Jahrhunderten 
gab es dann auch Auseinandersetzungen 
zwischen dem Kaiser und der Kirchen-
leitung, zunehmend durch den Bischof 
von Rom repräsentiert, der sich dann 
auch als Papst bezeichnete. Die Ordens-
gründungen des Mittelalters mit ihrem 
Leben in christlicher Einfachheit zeigen, 
dass es durchaus eine Gegenbewegung 
zu diesem staatskirchlichen Machtge-
bahren gab. Schließlich gipfelte dieser 
Machtkampf in der Reformation. 

 Katholischerseits gab es im Konzil von 
Trient (1545-1563) zwar eine gewisse 
Besinnung auf Auswüchse der Macht 
in der Kirche, doch insgesamt wurde 
die Linie der Hierarchie und der nahezu 
uneingeschränkten Machtausübung 
beibehalten. Begründet wurde dies mit 

dem Wort von Jesus an Petrus: „Du bist 
Petrus und auf diesen Felsen werde ich 
meine Kirche bauen und die Pforten 
der Unterwelt werden sie nicht über-
wältigen. Ich werde dir die Schlüssel 
des Himmelreiches geben; was du auf 
Erden binden wirst, das wird im Himmel 
gebunden sein, und was du auf Erden 
lösen wirst, wird im Himmel gelöst 
sein.“ (Mt 16,18f) Bis heute wird in der 
katholischen Kirche aus dieser Stelle 
die Einsetzung des Papsttums abgeleitet 
und seine Machtfülle begründet. 

 Die Folge war, dass Aufklärung, Gleich-
berechtigung und Demokratie von der 
katholischen Amtskirche verurteilt und 
bekämpft wurden. Der Sieg der französi-
schen Revolution 1789 sowie die Revo-
lutionen von 1848 führten fast schon zu 
einer Panik bei den Kirchenoberen, was 
dazu führte, dass – als Gegenreaktion zur 
Demokratiebewegung – die Position des 
Papstes zunehmend mehr gestärkt wurde, 
bis hin zur Verkündigung des Dogmas 
von der Unfehlbarkeit des Papstes auf 
dem I. Vatikanischen Konzil (1869/70). 
Der Papst wird nun in der Kirche end-
gültig zu einem absolutistischen Allein-
herrscher, für den die Gewaltenteilung 
nicht gilt und der sich vor keiner anderen 
Instanz verantworten muss. Dieses Ver-
ständnis gilt in ähnlichem Maße auch für 
die Bischöfe, die in ihren jeweiligen Bis-
tümern eine entsprechende Machtfülle 
haben, allerdings als letzter Instanz dem 
Papst untergeordnet sind.
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 Das politische Verständnis in der 
katholischen Amtskirche zeigte sich 
exemplarisch in der Einführung des 
Christkönigsfestes im Jahr 1925. Es 
wird am letzten Sonntag im Kirchenjahr 
gefeiert, also dem Sonntag vor dem 1. 
Advent. Nachdem ein großer Teil der 
Kaiser- und Königreiche nach dem 
Ende des 1. Weltkriegs untergegangen 
oder bestenfalls als konstitutionelle  
Monarchien überlebt hatte, sollte dieses 
Fest zeigen: Wir als katholische Kirche 
halten an der Monarchie fest; wir haben 
Christus als unseren 
König. Er garantiert die 
hierarchische Ordnung 
und damit das Machtge-
füge in der Kirche mit 
dem Papst als Stellver-
treter Jesu Christi an der 
Spitze.

 Das II. Vatikanische 
Konzil (1962-1965) 
verkündete zwar das 
allgemeine Priester-
tum aller Gläubigen, 
doch die grundsätzliche 
Machtstruktur in der 
katholischen Kirche wurde nicht ange-
tastet: die geweihten Priester sind von 
ihrem „Wesen“ her aus der Masse der 
Gläubigen herausgehoben; Papst und 
Bischöfe, die das „Lehramt“ der Kirche 
repräsentieren, haben weiter eine abso-
lute Machtfülle. Über den Papst heißt 
es: „Diese Lehre … über dessen unfehl-

bares Lehramt legt die heilige Synode 
abermals allen Gläubigen fest zu glau-
ben vor.“ (Konstitution Lumen Gentium 
18). Und über die Bischöfe: „Wer sie 
hört, hört Christus, und wer sie ver-
achtet, verachtet Christus und ihn, der 
Christus gesandt hat.“ (ebd. 20). Das 
bedeutet, dass auch die theologische 
Forschung nur in Übereinstimmung 
mit dem Lehramt der Kirche betrieben 
werden darf. Wer dies als Theologe offi-
ziell in Frage stellt, der stellt sich gegen 
das Lehramt und muss gegebenenfalls 

mit Konsequenzen bis 
hin zu einem Lehrverbot 
rechnen, erinnert sei hier 
nur an Hans Küng oder 
Eugen Drewermann.

Amt und Macht heute

 Überlegungen zur Dis-
kussion um Macht in 
der katholischen Kirche 
müssen allerdings die 
Ambivalenz von Macht 
einbeziehen. Macht kann 
– das assoziiert man heute 
zumeist damit – miss-

bräuchlich verstanden und angewendet 
werden; die Palette reicht von sexuali-
sierter Gewalt über Manipulation und 
Schikane bis zur Konservierung patri-
archaler Strukturen. Andererseits hat 
Macht Gestaltungspotenzial. Macht 
ermöglicht, sich stark zu machen und 
etwas zu bewirken - eine Leitung könnte 
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ohne Macht und Autorität ihrem Füh-
rungsanspruch und Sendungsauftrag 
nicht gerecht werden. Eine solche nüch-
terne Einsicht ist nicht zu verwechseln 
mit Vorstellungen vom absoluten und 
immunisierten Machtanspruch der Kir-
chenoberen, der unbedingten Unterord-
nung der Wissenschaft unters Lehramt 
oder der Zweitrangigkeit der Laien. 
Ein sich auf sakrale Überhöhung seiner 
Macht berufender Klerikalismus sollte 
der Vergangenheit angehören. Die 
Ämter und die ihnen zukommende 
Macht stehen im Dienst der christlichen 
Botschaft und müssen sich daran gemes-
sen bewahrheiten, z.B.: ob sie Menschen 
gut tun, Heil stiften, Orientierung bieten. 
Machtkritik muss ihrerseits diesen 
Ansprüchen genügen und zu einem 
angemessenen Umgang mit der biblisch 
anvertrauten Verantwortung 
(s.o.) führen. Damit tut sich 
ein Spannungsfeld auf zwi-
schen Amtsträgern und Volk 
Gottes, zwischen Geweihten 
und Laien, zwischen Tradi-
tion und Modernisierung, und es ist in 
der Regel nicht leicht zu entscheiden, 
wer im Zweifelsfall ein „Machtwort“ 
sprechen müsste. Mit Gewaltenteilung, 
wie sie verstärkt gefordert wird, auch 
angesichts des demokratischen Umfel-
des, in dem die katholische Kirche in 
Westeuropa agiert, lösen sich Konflikte 
nicht automatisch in Wohlgefallen auf. 
Gerade unter demokratischen Vorzei-
chen bleibt das Ringen um die Wahrheit 

zwischen den vielen Gliedern (s.o.) dau-
erhafte Anstrengung. Andererseits darf 
man erwarten, dass die innerkirchliche 
Verfassung nicht im Gegensatz zu den 
Forderungen und Erwartungen nach 
Mitbestimmung, Beteiligung, Trans-
parenz und Gleichheit steht, die man 
gegenüber Gesellschaft und Staat ein-
klagt.

 Um die skizzierte Grundspannung an 
einigen Problemfeldern zu verdeutli-
chen, lohnt ein Blick in den Katechismus 
der Katholischen Kirche. Dort heißt es: 
„Der pastorale Auftrag des Lehramtes 
ist es, zu wachen, dass das Gottesvolk 
in der befreienden Wahrheit bleibt. Zur 
Erfüllung dieses Dienstes hat Christus 
den Hirten das Charisma der Unfehl-
barkeit in Fragen des Glaubens und 

der  Sitten verlie-
hen.“ (Katechismus 
der Katholischen 
Kirche, 1993, 890f)

 Unfehlbarkeit ist 
ein starkes Reizwort. Auch wenn ein-
leuchtet, dass über Glaubensfragen nicht 
demokratisch abgestimmt und nicht der 
Mehrheitsmeinung die Hoheit überlas-
sen werden kann, so kann Glaubens-
relevanz nur im Dialog zwischen den 
Angehörigen der Glaubensgemeinschaft 
erzielt werden. Auch in Fragen der 
Sitten führt die formale Berufung auf 
höhere Einsicht nicht weiter. So wenig 
die Wahrheit sittlicher Grundsätze 
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demokratisch verhandelbar ist, so wenig 
nutzt das – triumphierende – Festhalten 
an ewigen, per Tradition legitimierten 
Werten, wenn sie die Gläubigen nicht 
überzeugen und vor ihrem Gewissen 
nicht vertretbar sind.

 In Leitungsfragen machen Forderun-
gen nach Mitbestimmung und Gewal-
tenteilung besonderen Sinn. Wegen 
der Missbrauchsanfälligkeit des beste-
henden Systems müssen Kontrollmög-
lichkeiten ausgebaut werden. Erste 
Erprobungen einer Machtdelegation von 
unten könnten zukunftsweisend sein.

Im Feld der Liturgie kommt dem 
Geweihten/Priester insofern eine Son-
derrolle zu, als die Eucharistie ihrer 
Anwesenheit bedarf. Was Verkündigung 
angeht, ist die Zweitrangigkeit wenig 
einleuchtend, warum sollten Laien, 
gerade auch Frauen, nicht die Predigt 
übernehmen? Das Wort Gottes wird 
dadurch nicht unheilig.

 Der gegenwärtig beschrittene 
„Synodale Weg“ lebt vom Mut 
zur Veränderung, von Suchbe-
wegungen: Das übliche deduk-
tive Verfahren der Anwendung 
allgemeiner Prinzipien auf konkrete 
Situationen wäre zu bereichern um 
induktive Ansätze, die aus Erfahrungen 
und Beobachtungen der Praxis heraus 

die Weiterentwicklung von Grundsätzen 
anstoßen.

Missbrauch / sexualisierte Gewalt

 Durch die Aufdeckung der Miss-
brauchsfälle in den vergangenen zehn 
Jahren ist deutlich geworden, dass 
Machtstrukturen in der katholischen 
Kirche sexualisierte Gewalt begünstigt 
haben. Priester nutzen ihre per Amt 
zukommende Machtfülle und den Ver-
trauensvorschuss Abhängiger aus; die 
hierarchische Struktur begünstigt Weg-
sehen und Verschweigen; das geschlos-
sene System ist defensiv gegenüber 
Aufklärungsangeboten von außen.

 Es geht nicht um Ausrutscher, Ein-
zelfälle oder schlicht persönliches 
Versagen einiger Täter, sondern um 
systemische Probleme der katholischen 
Kirche. Trotz der schleppenden Vorge-
hensweise, Mängeln im Umgang mit 

Gutachten, der Fragwürdig-
keit von Abfindungen usw., 
ist das Bemühen um Aufar-
beitung und Reform erkenn-
bar. Man könnte das einen 
(erneuten) Auszug aus einem 

machtmissbrauchenden System nennen, 
damit, in den Worten des Katechismus, 
„das Gottesvolk in der befreienden 
Wahrheit bleibt“.
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migkeit, die am Sichtbaren orientiert 
ist und die Gebrochenheit christlichen 
Lebens unterschätzt.

 Das Verständnis von Gemeinde und 
Kirche nimmt in pfingstlich-charisma-

tischen Bewegungen 
seinen Ausgangspunkt 
bei der individuellen 
und gemeinschaftli-
chen charismatischen 
Erfahrung, die sich mit 
unterschiedlichen Orga-
nisationsstrukturen ver-

binden kann. Im Anschluss an Walter 
J. Hollenweger ist zu sagen: Je älter 
pfingstlich-charismatische Bewegungen 
werden, desto mehr gleichen sie sich 
anderen Kirchen an und werden von der 
anfänglich nur schwach ausgeprägten 
institutionellen Dimension gleichsam 
eingeholt.37

 Die Pfingstbewegung in Deutschland ist 
in den letzten Jahrzehnten nicht nur von 
der Charismatischen Erneuerung in den 
Kirchen geradezu überrascht worden. 
Sie hat auch hinnehmen müssen, von den 

 Pfingstlich-charismatische Bewe-
gungen stellen sich auch im deutsch-
sprachigen Kontext als internationale 
und transkonfessionelle Erneuerungs- 
und Missionsbewegungen dar, deren 
Erscheinungsbild komplex und vielge-
staltig ist. Sie 
stellen das 
grenzüberschrei-
tende Wirken des 
Heiligen Geistes 
und die Praxis 
der Charismen 
(v. a. Heilung, 
Glossolalie und Prophetie, vgl. Apg. 2; 
1.Kor. 12-14) in den Mittelpunkt ihrer 
Frömmigkeit. Distanziert stehen sie 
ritualisierten Gottesdienstformen und 
juridischen Fixierungen der Gemeinde-
zugehörigkeit gegenüber. Sie drängen 
auf die Geistunmittelbarkeit der Glau-
benden und akzentuieren die Autono-
mie der Einzelgemeinde. Gefährdet 
sind sie u. a. durch die enthusiastische 
Überschätzung des Geistbesitzes (vgl. 
die Auseinandersetzungen des Paulus 
in Korinth), durch pseudoprophetisches 
Machtbewusstsein, durch eine Fröm-

5.  Macht und Autorität in pfingstlich-charismatischen 
 Bewegungen
 Reinhard Hempelmann

37 Walter J. Hollenweger, Verheißung und Verhängnis der Pfingstbewegung, in: Evangelische Theologie 
53 (1993), 284f.
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unabhängigen, „wilden” Charismati-
kern bzw. Neocharismatikern gleichsam 
überholt zu werden, obgleich diese von 
der Erfahrung und Weisheit der älteren 
Pfingstbewegung hätten profitieren und 
so vermeiden können, sich in manche 
Sackgassen einer fragwürdigen Power-
Charismatik zu begeben. Pfingstlich-
charismatische Bewegungen tragen zur 
Ausdifferenzierung der protestantischen 
Christenheit bei, was u. a. in der hervor-
gehobenen Erfahrungs- und Erlebnisori-
entierung begründet liegt, aber auch in 
ihrer Gemeindegründungsprogramma-
tik. Solche Strukturen machen es ande-
ren christlichen Kirchen nicht leicht, zu 
ihnen in ein angemessenes Verhältnis zu 
treten.  

Diskurse zu Leitungskulturen 

 In den verschiedenen Ausprägungen 
pfingstlich-charismatischer Bewegun-
gen werden unterschiedliche Formen 
des Umgangs mit Macht 
und Autorität praktiziert. 
Der Bund Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden (BFP), 
zum Beispiel, ist synodal 
und kongregationalistisch 
verfasst. In seinen Organisationsstruk-
turen unterscheidet er sich nicht grund-
legend von anderen freikirchlichen 
Gemeinschaftsbildungen. Das zentrale 
Entscheidungsgremium ist die „Bundes-
konferenz“, die die Vorstandsmitglieder 
wählt. Die Akzentuierung der Autono-

mie der Ortsgemeinde und die Suche 
nach einem gemeinsamen Profil pfingst-
kirchlicher Gemeinden stehen freilich 
in Spannung zueinander. Je deutlicher 
unterschiedlich und autonom sich ver-
stehende Gemeinden in verbindliche 
Kommunikationsformen eingebunden 
werden sollen, desto mehr wird Anlass 
zum Ausbruch aus solchen Struktu-
ren geboten, wenn diese etwa aus der 
Perspektive einer schnell wachsenden 
Gemeinde die Dynamik der pentekosta-
len Erfahrung zu sehr begrenzen. Ganz 
andere Leitungsstrukturen als der BFP 
hat etwa die Gemeinde Gottes (Church 
of God, Cleveland), deren höchste 
Rechtsinstanz die „Internationale Gene-
ralversammlung“ ist. Unabhängige 
pfingstlich-charismatische Gemeinden 
werden in der Anfangsphase oftmals 
von der Vision und dem Wirken ihres 
Gründungspastors bestimmt, dem ein 
Ältestenkreis zur Seite steht. 

 Frauen sind in leitenden 
Positionen nur begrenzt 
repräsentiert, obgleich sie in 
der Geschichte pfingstlich-
charismatischer Bewegun-
gen eine bedeutende Rolle 

spielten. Ehepaare nehmen häufiger Lei-
tungsverantwortung wahr. Ganz entge-
gen den paulinischen Perspektiven zur 
charismatischen Gemeinde, die durch 
eine partizipative Struktur bestimmt 
sind, wird in zahlreichen Gemeinden – 
vor allem des wachsenden unabhängigen 
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wert. Dabei gewinnen internationale 
Netzwerke Einfluss auf lokale Pfingst-
gemeinden und charismatische Grup-
penbildungen. Neue Leitungskulturen 
führen dazu, dass auch in der etablierten 
pfingstkirchlichen Bewegung des BFP 
bisherige Traditionen überdacht werden: 
„Das klassische Gemeindeleitungsmo-
dell des gleichberechtigten Kollegiums 
von Ältesten scheint den vielfältigen 
Anforderungen des 21. Jahrhunderts 
vielerorts nicht mehr gewachsen zu 
sein.“38 Ausdrücklich werden Argu-
mente für die Ergänzung kongregationa-
listischer Konzepte ins Spiel gebracht. 
Zugleich wird akzeptiert, dass es eine 
Bandbreite für die Ausgestaltung lokaler 
Leitungsstrukturen geben darf und dass 
„Zweckmäßigkeit und Pragmatismus 
unter Berücksichtigung von Charakter 
und Charisma“ die Ausgestaltung von 
Leitungsstrukturen mitbestimmen.39

Geistlicher Missbrauch als Thema

Das Thema des geistlichen Missbrauchs 
hat inzwischen nahezu alle religiösen 
Gemeinschaften erreicht. Christliche 
Religiosität wird in pfingstlich-charis-
matischen Gruppen gemeinschaftlich 
in intensiven, nahezu als kommunitär 
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Spektrums pfingstlich-charismatischer 
Bewegungen – die herausgehobene 
Position der Leitung, des Pastors und der 
Ältesten betont. Entsprechend werden 
Autoritätsverhältnisse und autoritative 
Vor- und Nachordnungen hervorgeho-
ben und praktiziert. An die Stelle der 
abgelehnten Amtshierarchie tritt in 
manchen Gemeinden eine Salbungshier-
archie oder die Stellung des Seniorpa-
stors, dem höchste Autorität zukommt. 
Für das oberste Leitungsamt wird auch 
die Bezeichnung und Zuschreibung 
„apostolischer Dienst“ verwendet, der 
auf die Wiederherstellung urchristli-
cher Vollmacht und Autorität zielt, die 
gemeindeübergreifend und auf die neue 
Gründung von Kirchen ausgerichtet 
ist. Leitende Pastoren in Megakirchen, 
deren Einfluss auch im europäischen 
Kontext wachsend ist, müssen zugleich 
über rhetorische Kompetenzen, Medien-
tauglichkeit, Managementqualitäten und 
schriftstellerische Fähigkeiten verfügen. 
Ihr Aufstieg und Fall wurde in den letz-
ten Jahren immer wieder Gegenstand 
öffentlicher Berichterstattung in säkula-
ren Medien. 

 Diskurse zu Leitungsfragen haben in 
pfingstlich-charismatischen Bewegun-
gen einen anhaltend großen Stellen-

38 Leitung im Neuen Testament. Voraussetzungen – Funktionen – Modelle, Theologie heute. Pfingst-
kirchliche Beiträge Bd. 3, Erzhausen 2021, 7.
39 Ebd., 147.
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zu bezeichnenden Ausdrucksformen 
gelebt. Sie ruft Bewunderung und 
Zustimmung, aber auch Distanz und 
Ablehnung hervor. Wo christlicher 
Glaube eine deutliche Gestalt gewinnt 
und mit großem persönli-
chen Einsatz gelebt wird, 
treten auch Gefährdungen 
und Schatten ans Licht. 
Religiöse Hingabebereit-
schaft kann ausgenutzt 
werden. Die Orientie-
rung an charismatischen 
Führungspersönlichkei-
ten kann das Mündig- 
und Erwachsenwerden 
im Glauben verhindern. 
Die Berufung auf den 
Geist kann funktionali-
siert werden für ein problematisches 
Macht- und Dominanzstreben. Das 
gesteigerte Sendungsbewusstsein einer 
Gruppe kann umschlagen in ein elitäres 
Selbstverständnis, das den Geist Gottes 
nur in den eigenen Reihen wirken sieht. 
Die kritische Auseinandersetzung mit 
geistlichem Missbrauch in pentekostal-
charismatischen Bewegungen kann an 
Kontroversen und Diskursen anknüp-
fen, die innerhalb der Bewegungen 
selbst sichtbar werden. 

 Im Bereich pfingstlich-charismatischer 
Bewegungen gibt es seit den 1990er 
Jahren Diskurse zu Fragen des geistli-
chen Missbrauchs. 1994 veröffentlichte 
Wolfram Kopfermann, der langjährige 

Vorsitzende der Geist-
lichen Gemeindeer-
neuerung (GGE) in der 
Evangelischen Kirche 
und Gründer der Anskar-
Kirche, ein vielbeachte-
tes Buch mit dem Titel 
„Macht ohne Auftrag. 
Warum ich mich nicht an 
der `geistlichen Krieg-
führung` beteilige“.40 
Mit Recht kritisiert er 
darin ein problemati-
sches Machtbewusstsein 

in der Evangelisationspraxis und den 
Missbrauch des Gebetes als Kampfin-
strument. Noch intensivere Reaktionen 
löste die Publikation „Geistlicher Miss-
brauch. Die zerstörende Kraft from-
mer Gewalt“ von D. Johnson und J. 
VanVonderen aus, die 1996 im charis-
matisch geprägten Verlag Projektion J 
erschien.41 Vielfach wurde zustimmend, 
teilweise auch abgrenzend und kritisch 
reagiert. Die beiden Seelsorger stell-
ten fest, dass geistlicher Missbrauch in 
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40 Wolfram Kopfermann, Macht ohne Auftrag. Warum ich mich an der `geistlichen Kriegführung` nicht 
beteilige, Emmelsbüll 1994.  
41 David Johnson und Jeff VanVonderen, Geistlicher Missbrauch. Die zerstörende Kraft der frommen 
Gewalt, dt. Ausgabe Wiesbaden 1996. 
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Gemeinschaften, die ein hohes Maß an 
Verbindlichkeit von ihren Mitgliedern 
erwarten, häufig vorkommt. Geistlicher 
Missbrauch meint nach ihrem Verständ-
nis den falschen Umgang mit Men-
schen, die Unterstützung und Stärkung 
suchen, mit dem Ergebnis, dass sie in 
ihrem geistlichen Leben geschwächt 
und behindert werden. Die Beiträge des 
Buches enthalten eine deutliche Absage 
an ein Jüngerschaftsverständnis im 
Sinne einer bedingungslosen Unterwer-
fung unter eine geistliche Autorität. Per-
sonen, die in ihrer individuellen Würde 
und Freiheit nicht respektiert werden, 
können nach Johnson und VanVonderen 
in ihrer Glaubensentwicklung nur wei-
terkommen, wenn sie problematische 
Machtstrukturen (u. a. Ungehorsam 
gegenüber dem Leiter ist Ungehorsam 
gegenüber Gott; prophetische Worte 
sollen in einer seelsorgerlichen Situa-
tion als unmittelbare Stimme Gottes 
gelten) durchschauen, in Frage stellen 
und sich aus Abhängigkeitsverhältnis-
sen lösen. 

 In allen christlichen Gemeinschaften 
und darüber hinaus in zahlreichen reli-
giösen Gruppierungen ist die Sensibili-
tät für Fragen spirituellen Missbrauchs 
und verletzender Religiosität gewach-
sen. Im Bereich der Evangelischen 
Allianz in Deutschland (EAD) hat dies 

2014 dazu geführt, eine Clearingstelle 
für den Umgang mit geistlichem Miss-
brauch einzurichten. Alle christlichen 
Kirchen suchen nach Strukturen, wie der 
Missbrauch von Macht verhindert und 
ihr Gebrauch in transparenten Struk-
turen gestaltet werden kann. Die Aus-
übung von Macht muss mit zeitlicher 
Befristung und Rechenschaftspflichten 
verbunden sein. Gottes Geist legiti-
miert nicht Machtmissbrauch. Vielmehr 
erinnert er jede Gemeinde und Kirche 
daran, dass sie eine Gemeinschaft von 
Schwestern und Brüdern ist, für deren 
Miteinander Demut, Statusverzicht und 
die Bereitschaft zum Positionswechsel 
kennzeichnend ist.42

Kulturelle Hintergründe

 Die moderne Kultur ist nicht nur von 
Individualisierungsprozessen bestimmt. 
Neue religiöse Bewegungen verfol-
gen teilweise gegenkulturelle Akzente. 
Einzelne, vor allem junge Menschen, 
sind inzwischen ausgesprochen indi-
vidualitätsmüde geworden und sehnen 
sich nach Entscheidungs- und Verant-
wortungsabnahme. Ihre Attraktivität 
beziehen pfingstlich-charismatische 
Bewegungen nicht nur aus der Intensi-
tät ihrer religiösen Erfahrung und ihrem 
Sendungsbewusstsein, sondern auch 
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42 Vgl. Gerd Theißen, Glaubenssätze. Ein kritischer Katechismus, Gütersloh 2012, 167f. 303f, 379ff.
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aus den Ambivalenzen gesellschaftli-
cher Modernisierungsprozesse und der 
fehlenden Erneuerungskraft des insti-
tutionell verfassten Christentums. Fort-
schreitende Individualisierungsprozesse 
moderner Gesellschaften rufen paradoxe 
Effekte hervor. Das Bedürfnis nach Lei-
tung und Führung wird stärker, ebenso 
die Suche nach Bestätigung des eigenen 
Glaubens durch andere. Dies geschieht 
in überschaubaren Gemeinschaften, wo 
die Vermittlung christlichen Glaubens 
und Lebens  biographienah und alltags-

bezogen erfolgt. Allerdings unterliegen 
diese Bewegungen auch spezifischen 
Gefahren, nämlich das „Wir“ des Glau-
bens zu eng, zu begrenzt zu verstehen, 
sich auf das eigene Thema zu fixieren, 
sich gegenüber anderen Gruppen elitär 
abzugrenzen oder sich auf das eigene 
Milieu zurückzuziehen und gleichsam 
homogen zu werden. Homogenität aber 
ist kein Merkmal für eine christliche 
Gemeinde. Machtstrukturen, die darauf 
abzielen, Gleichförmigkeit zu fördern, 
verkennen die Vielfalt des Geistwirkens. 

43 Ein Teil der Ausführungen findet sich auch in: J. Demandt: Gemeinsam dienen und entscheiden im 
Bund Freier evangelischer Gemeinden, UNA SANCTA 2/2020, S. 145-152.

christlichen Gemeinden zu orientieren. 
Auch die Freien evangelischen Gemein-
den sind in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts aus dem tiefen Wunsch heraus 
entstanden, sich um der Klarheit des 
christlichen Zeugnisses willen an den 
gemeindetheologischen Vorgaben des 
Neuen Testaments zu orientieren. Dazu 
gehören auch Leitungsämter. Nach dem 

Vorbemerkung

 Es ist gemeinsames Anliegen der aus 
der Reformation hervorgegangenen 
Kirchen, sich weniger an einer jahrhun-
dertealten Tradition als vielmehr am 
Evangelium von Jesus Christus selbst 
und damit auch an der in vieler Hin-
sicht vorbildlichen Gestalt der ersten 

6.  Zum Umgang mit Macht im Bund Freier evangelischer 
 Gemeinden

6.1. Unter der Christus-Herrschaft einander dienen. 
Vom verantwortlichen Umgang mit Macht im Bund Freier evangelischer Gemeinden43.

Johannes Demandt
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und das Leben sowohl in der Ortsge-
meinde als auch in der Bundesgemein-
schaft sein.

 Wie wird nun die Verbindlichkeit der 
biblischen Grundlage konkret? Eine 
Näherbestimmung der Präambel (3) 
sagt: „In Fragen der Schriftauslegung 
und praktischen Anwendung der Hei-
ligen Schrift wird das an Gottes Wort 
gebundene Gewissen des Einzelnen 
geachtet. Gleichzeitig wird nach gemein-
samer Erkenntnis gestrebt.“ Jenseits 
von Beliebigkeit und einer jeden denk-
baren Einzelfall regelnden Kasuistik 
gilt es, sich als Auslegungsgemeinschaft 

immer neu aus 
dem Zentrum 
des Evange-

liums heraus um ein gemeinsames Ver-
stehen zu bemühen. Erfahrungsgemäß 
fördert das kongregationale Kirchenver-
ständnis die Eigenverantwortlichkeit. 
Das Miteinander von Ortsgemeinde 
und Gemeindebund kann in praktischer 
Hinsicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
verglichen werden, nach welchem über-
regionale Gremien nur solche Aufgaben 
übernehmen sollen, die örtliche nicht 
erfüllen können. Die Bundesleitung 
kann also nicht einfach in die Belange 
der Ortsgemeinden „hineinregieren“, 
sondern muss versuchen, im ständigen 
Gespräch mit den Gemeinden und den 
gewählten Gremien deren Anliegen auf-
zunehmen und die eigenen zu vermit-
teln.

Vorbild Jesu sollen die Leitenden die 
Gemeinschaft nicht unterdrücken, son-
dern ihr dienen (Mk 10,42-45). 

1. Geistliche Lebens- und Dienstge-
meinschaft selbstständiger Gemeinden

 „Der Bund Freier evangelischer 
Gemeinden ist eine geistliche Lebens- 
und Dienstgemeinschaft selbstständiger 
Gemeinden. Verbindliche Grundlage für 
Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde 
und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes“ 
(Präambel der Verfassung). Damit 
ordnet sich die Freikirche dem kongre-
gationalen Kirchenverständnis zu. Die 
Bestimmung als 
„geistliche Lebens- 
und Dienstgemein-
schaft“ schließt zugleich aus, dass die 
Selbstständigkeit der Ortsgemeinde im 
Sinne einer absoluten Unabhängigkeit 
verstanden werden dürfte. Andernfalls 
wäre der Zusammenschluss als „Bund“ 
eine Absurdität. Gemeinden, die zum 
Bund Freier evangelischer Gemein-
den gehören, verstehen sich selbst also 
nicht als isolierte Gemeinden, sondern 
haben ihren Platz innerhalb der geistli-
chen Gemeinschaft einer Vielzahl von 
Gemeinden, die miteinander in Bezie-
hung stehen und nach Kräften einander 
dienen. Damit das Zusammenleben in 
der Freikirche gelingen kann, hat sie 
sich eine verbindliche Grundlage gege-
ben: Die Botschaft der Bibel soll die 
Richtschnur für den Glauben, die Lehre 
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2 . Mit Gottes Geist begabt

 Alle Gemeindeglieder sind aufgrund 
des Handelns Gottes an ihnen mit Heili-
gem Geist begabt. Weil dieser von Allen 
zwar unterschiedlich, aber real erlebt 
wird, können nach unserer Erkenntnis 
mit dem Neuen Testament keine inner-
kirchlichen Standesunterschiede oder 
Weihegrade begründet werden, die 
mit einer prinzipiellen Überlegenheit 
der Einen über die Anderen verbunden 
sind. Weder eine vorteilhafte soziale 
Herkunft noch materieller Reichtum 
noch persönliche Beziehungen sollen 
Einzelne zu besonderer Einflussnahme 
ermächtigen. Gottes Geist befähigt und 
leitet dazu an, dass sich alle mit Chri-
stus Verbundenen – ob mit oder ohne 
besondere Funktion bzw. theologische 
Ausbildung und Ordination ‒ an ihm 
orientieren. Weil die Geistausgießung 
an Pfingsten (Apg 2) als Erfüllung 
der Verheißung in Joel 2 für Männer 
und Frauen verstanden wird, können 
auch die Geistesgaben prinzipiell nicht 
auf ein Geschlecht beschränkt sein. 
„Die Dienstämter sind verankert im 
priesterlichen Sendungs- und Dienst-
auftrag aller.“44 Zwar lassen einzelne 
neutestamentliche Texte kulturell- oder 
situationsbedingte Einschränkungen 
erkennen (z.B. 1 Tim 2,11f), sie heben 
jedoch nicht die in Christus begründete 
Gleichwertigkeit der Geschlechter auf: 
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier 

ist nicht Sklave noch Freier, hier ist 
nicht Mann noch Frau; denn ihr seid 
allesamt einer in Christus Jesus.“ (Gal 
3,28) Diese Einheit prägt die christli-
che Gemeinde, die segensreich in die 
Welt hineinstrahlt.

3. Strukturen und Kompetenzen

 Der Bund Freier evangelischer 
Gemeinden ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Am 31.12.2019 
gehörten ihm in fünf Regionen 500 
Ortsgemeinden mit insgesamt ca. 
43.000 Mitgliedern an. Hinzu kamen 
als regelmäßige Teilnehmer am 
Gemeindeleben ca. 9.600 Kinder sowie 
ca. 19.600 Freunde. In den jährlich 
zusammentretenden „Bundestag“, 
das höchste Gremium der Freikirche, 
werden Mitglieder entsandt vor allem 
von den Ortsgemeinden, den 24 regio-
nalen Bundeskreisen, den Bundeswer-
ken und der Pastorenschaft. Er wählt 
den Präses und weitere Mitglieder der 
„Geschäftsführenden Bundesleitung“ 
sowie den Rektor der Theologischen 
Hochschule. Ferner wählt der Bundes-
tag den „Ständigen Ausschuss“, der 
seinerseits die „Erweiterte Bundeslei-
tung“, die Dozenten bzw. Professoren 
der Theologischen Hochschule, die 
Mitglieder des Wirtschaftsausschus-
ses, des Personalwahlausschusses und 
des Versorgungswerks (Rentenwerks) 
bestimmt.

44 ELThG2 2, S. 1869, Art. Kirche III.b) (M. Iff).
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 In Art. 5 (1) der Verfassung heißt es: 
„Der Bundestag berät Themen, die alle 
Gemeinden betreffen und entscheidet 
Fragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Er entscheidet […] über die 
Zugehörigkeit von Gemeinden zum 
Bund und beschließt über Änderungen 
der Verfassung.“ Damit ist ein nahezu 
demokratisches Selbstverständnis 
der Freikirche formuliert, wie es ihr 
von Anfang an eignet. Das „Gemein-
devolk“ bevollmächtigt also seine 
Delegierten dazu, stellvertretend über 
wesentliche Fragen zu entscheiden. 
Um handlungsfähig zu sein, delegiert 
der Bundestag seinerseits über seinen 
Ständigen Ausschuss bestimmte Ent-
scheidungsprozesse an die Erweiterte 
Bundesleitung. Dort werden nach Art. 
8 (2) „strategische Themen des Bundes 
beraten und gemeinsam entschieden. 
Geistliche Fragen und Zeitströmungen 
werden geprüft sowie ggf. wegwei-
sende Empfehlungen gegeben oder 
veranlasst.“ Konkret bedeutet dies: Zu 
unterschiedlichsten Themen werden 
für die Gemeinden Grundlagentexte, 
Orientierungshilfen, Stellungnahmen 
und Erklärungen erarbeitet. Sie haben 
keinen bindenden, sondern nur emp-
fehlenden Charakter, sollen jedoch 
zugleich wegweisend wirken. Die 
Macht der Erweiterten Bundesleitung 
ist jedenfalls formal sehr begrenzt.

 Nach Art. 13 (1) der Verfassung 
sollen Beschlüsse des Bundestags „ein-
stimmig gefasst werden. Ist das nicht 
erreichbar, muss Stimmenmehrheit 
festgestellt werden. Ergibt sich nicht 

mindestens eine Zweidrittel-Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen, 
gilt ein Antrag als abgelehnt. Nur wenn 
eine absolute Mehrheit erreicht ist, soll 
der Beschluss vertagt werden, bis nach 
weiterem Überlegen und Beten min-
destens eine Zweidrittel-Mehrheit bei 
erneuter Beschlussfassung zu erwarten 
ist.“ Dem Gebet wird also eine integrale 
Bedeutung für Entscheidungsprozesse 
gegeben. Dies soll die Delegierten 
immer wieder daran erinnern, von wem 
sie Wegweisung erbitten dürfen. Damit 
die Leitungsgremien ihrerseits arbeits-
fähig sind, brauchen sie einen gewissen 
Handlungsspielraum, der ihnen in dem 
Maße gewährt wird, wie ihnen eine ver-
trauensbildende Kontaktpflege mit den 
Delegierten des Bundestags gelingt.

 In Entsprechung zur Bundesverfas-
sung ist die Mustersatzung für Ortsge-
meinden formuliert. Oberstes Organ ist 
die Mitgliederversammlung. Sie berät 
und entscheidet über Grundsatzfra-
gen wie z.B. über die Berufung in die 
Gemeindeleitung. Zur Vorbereitung 
und Durchführung von Personalwah-
len bedient sie sich häufig eines Wahl-
ausschusses. Die Abstimmung erfolgt 
in geheimer Wahl. Gewählt ist in der 
Regel, wer mindestens zwei Drittel der 
gültigen Stimmen erhält. Weil Freie 
evangelische Gemeinden die Mündig-
keit ihrer Glieder voraussetzen und 
fördern, sind sie mit Martin Luther der 
Meinung, „daß eine christliche Ver-
sammlung oder Gemeine Recht und 
Macht habe, alle Lehre zu beurteilen 
und Lehrer zu berufen, ein- und abzu-
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setzen.“45 Der auch als „Lehrer“ ver-
standene Pastor gehört qua Amt zur 
Gemeindeleitung. Er steht prinzipiell 
nicht über deren weiteren Mitglie-
dern, sondern ist ihnen gleichgeordnet. 
Gleichwohl kann seine Stimme auf-
grund seiner theologischen Kompetenz 
und seines Verkündigungsauftrags in 
zentralen Fragen besonderes Gewicht 
haben.

4. Praxisbeispiel: Prävention von
sexuellem Missbrauch und Gewalt

 Die gesellschaftliche Debatte über 
sexuellen Missbrauch und Gewalt hat 
auch Konsequenzen für die Jugendar-
beit des Bundes Freier evangelischer 
Gemeinden. Für sie als Trägerin der 
freien Jugendhilfe sind staatliche 
Zuschüsse verständlicherweise mit der 
Auflage verbunden, in jeder Gemeinde 
Schutzkonzepte zu etablieren, die u.a. 
verbindliche Schulungen vorsehen. 
Die in vielen Gemeinden empfun-
dene familiäre Atmosphäre kann einen 
Rahmen bieten, in dem aus falscher 
Solidarität Missbrauch verschwie-
gen wird. Um der Opfer willen muss 
dieses Schweigen gebrochen und mit 
wirksamen Hilfestellungen flankiert 
werden. Die in der Region West beste-
hende Initiative „Schutzraum“ ist eine 
unabhängige Anlaufstelle für Betrof-
fene und Zeugen von Verletzungen der 
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sexuellen, körperlichen und seelischen 
Unversehrtheit.

 Dem hohen Selbstanspruch, sich an 
Jesus Christus zu orientieren, werden 
auch Freie evangelische Gemeinden 
sicher längst nicht immer gerecht. Des-
halb sind immer wieder Umkehr und 
Vergebung nötig, um zukunftsfähig zu 
werden. Bei allen Stärken des kongre-
gationalen Kirchenverständnisses sind 
auch seine Schwächen nicht zu über-
sehen. Ein manchmal zu beobachten-
des Insistieren auf der Autonomie der 
Ortsgemeinde verkennt, dass sie nur 
in der größeren Gemeinschaft christ-
licher Gemeinden selber Gemeinde 
sein kann (vgl. 1 Kor 12,12–26; Eph 
4,3–6; Kol 1,18). Natürlich sind in 
sehr vielen Bereichen Entscheidun-
gen vor Ort zu treffen. Es kann jedoch 
Situationen geben, in denen mehr oder 
weniger direktive Maßnahmen für alle 
Gemeinden notwendig sind. Dies gilt 
z.B. für den Umgang mit dem Problem 
des sexuellen Missbrauchs Minder-
jähriger. Es kann nicht sein, dass die 
Ortsgemeinden unterschiedlich mit der 
Frage umgehen, ob in diesem Bereich 
straffällig gewordene Mitarbeiter wei-
terhin im Kinder- oder Jugendbereich 
tätig sein dürfen. Vielmehr muss dies 
durch ein für alle Gemeinden ver-
bindliches Votum eines Bundesgremi-
ums ausgeschlossen werden. Eine gut 
gemeinte Empfehlung, die nicht vor 

45 M. Luther: WA 11, 408ff.
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Ort umgesetzt wird, ist wertlos. Die 
Hochachtung vor der individuellen 
Geistbegabung und Gewissensfrei-
heit kann in den individualistischen 
Anspruch umschlagen, selber die Letz-
tinstanz für geistliche Entscheidungen 
zu sein. So hoch aus evangelischer 

Sicht das Gewissen des Einzelnen zu 
achten ist, so wenig darf es gegen die 
ernsthafte Suche nach gemeinsamen 
geistgewirkten Überzeugungen ausge-
spielt werden. Deshalb ist seitens der 
Gemeindeglieder ebenso wie der Lei-
tungsorgane eine gemeinsame Bemü-
hung um eine mündige und biblisch 
fundierte Beteiligung am Gesamtge-
schehen von Gemeinde notwendig.

5. Schluss

Wie in allen Kirchen wird auch im 
Bund Freier evangelischer Gemeinden 
einzelnen Personen und Gremien eine 
gewisse Macht übertragen, ohne die 
kein geordnetes Zusammenleben mög-
lich ist. Eine Kontrolle der Macht üben 
auf Bundesebene der Bundestag und 
auf Gemeindeebene die Mitglieder-
versammlung dadurch aus, dass sie die 
Mandate der Leitungspersonen zeitlich 
begrenzen und ihnen eine regelmä-
ßige Rechenschaftspflicht auferlegen. 
Kommen die Mandatsträger dieser 
nicht angemessen nach, kann ihnen ihr 
Mandat entzogen werden. Andachts- 
und Gebetszeiten in den Zusammen-
künften sollen die Anwesenden dazu 
ermutigen, sich in allen Fragen bewusst 
der Autorität dessen zu unterstellen, 
dem im Himmel und auf Erden alle 
Macht gegeben ist: Jesus Christus (Mt 
28,18).

nasium in Herborn durfte ich einen 
ausgezeichneten Religionsunterricht 
genießen. Ein junger Pfarrer aus einer 
benachbarten Westerwaldgemeinde (der 
leider bereits verstorbene Pfarrer Dr. 
Karl-Heinz Michel) las mit uns in der 

Du hast 1974 begonnen, ev. Theologie 
zu studieren. Was hat dich dazu bewo-
gen?

AA: Das ist sicher ein ungewöhnlicher 
Anstoß gewesen. In unserem Gym-

6.2. „Ein guter Anfang ist gemacht“ 
Interview mit Pastorin i.R. Annegret Ahrens, Diplom-Theologin
Die Fragen stellte Otto Imhof
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Oberstufe das damals brandneue Werk 
von Prof. Hans Walter Wolff: „Anthro-
pologie des Alten Testaments“.  

Es hat mich fasziniert, wie gute Theolo-
gie eine für mich völlig neue Tiefener-
kenntnis der Bibel vermitteln kann. 
Ich wollte mich unbedingt näher damit 
beschäftigen und gründlich darin arbei-
ten. Mit diesem Wunsch musste ich 
mich, zumal als junge Frau, gegen große 
Skepsis in meiner damaligen Gemeinde 
durchsetzen, einer konservativen FeG 
des hessischen Hinterlands. 

Mit welchem Ziel hast du das Studium 
aufgenommen, wo doch 
klar war, dass du damals 
nicht Pastorin im Bund FeG 
werden konntest?

AA: Dieser Start war sicher 
etwas blauäugig. Als starke 
Motivation war da, wie 
gesagt, die Lust zur Theo-
logie. Ich hatte auch keine 
Sorge, dass mein Glaube 
durch das intensive Durch-
denken verloren ginge, son-
dern hatte das Vertrauen, dass er fester 
gegründet würde. 
„Was willst du denn damit machen?“, 
wurde ich natürlich gefragt. Mein Ziel 
war nicht das Pastorenamt (das lag 
sowieso in unerreichbarer Ferne). Ich 
stellte mir vor, eine richtig gute Religi-
onslehrerin zu werden, die nicht nur ein 
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„Schmalspurstudium“ absolviert hatte. 
Ich traute mir zu, im Lauf der Zeit Ger-
manistik als zweites Fach dazu zuneh-
men.

Hast du im Lauf des Studiums deine 
Zielvorstellung revidiert?

AA: Das könnte man so sagen. In erster 
Linie hing es damit zusammen, dass ich 
in Wuppertal meinen zukünftigen Mann 
kennenlernte, der ausgerechnet vorhatte, 
Pastor im Bund FeG zu werden. Damit 
war ich mit dem Rollenbild einer „Pre-
digerfrau“ konfrontiert, wie ich es schon 
an meiner Mutter erlebt hatte. 

Zum anderen merkte 
ich, dass ich mir mit 
einem Doppelstudium 
zu viel zugetraut hatte. 
Und durch das intensive 
Miteinander mit ande-
ren Studierenden wurde 
mir klar, aber auch reiz-
voll, dass das Theolo-
giestudium tatsächlich 
eine „Einbahnstraße“ 
Richtung Gemeinde-
dienst ist. 

Mein Mann und ich träumten davon, 
gleichberechtigt als Team den Gemein-
den im Bund FeG zu dienen. Der „Zahn“ 
wurde mir aber schon dadurch gezogen, 
dass ich nicht zu den Theologiestuden-
tentreffen eingeladen war, die damals 
einmal im Semester in Ewersbach statt-
fanden. 
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Und auch beim „Kolloquium“ in Witten 
1978, wo es darum ging, in den Bun-
desdienst übernommen zu werden, hatte 
unsere Idee keine Chance. So fand ich 
mich damit ab, ehrenamtlich an der 
Seite meines Mannes den Schatz meiner 
intensiven Ausbildung zu nutzen.

Du hast 1979 dein Universitätsexamen 
in Heidelberg abgelegt. Wie hast du 
dich danach als Theologin betätigt? 

AA: Ich habe zunächst in unserer ersten 
Gemeinde fröhlich überall angepackt, 
wo Aufgaben anstanden. Gemeindebi-
belschule, Frauenabendkreis, Andach-
ten, Biblischer Unterricht u.a. Besonders 
bemerkenswert war, dass August Jung, 
Pastor in der Nachbargemeinde, mir 
„seine“ Kanzel hin und wieder überließ. 
Das hat mir in meiner Berufung Auf-
trieb gegeben. 
Ein weiterer Schwerpunkt ergab sich 
dadurch, dass ich mich als Autorin 
äußern konnte. Ernst Wilhelm Erd-
lenbruch lud mich ein, Lektionen für 
das damalige GBS - Heft zu verfas-
sen. Dieser Aufgabe war ich bis in die 
Zeiten des Hauskreismagazins treu.  
Die Mitarbeit bei einem ökumenischen 
Andachtsbuch kam dazu, auch für den 
Bibellesebund schreibe ich hin und 
wieder. 

Wie gingen die Gemeinden, in denen 
dein Mann Pastor war, damit um, dass 
sie zwar nicht zwei Pastoren, aber doch 

zwei Theologen in der Gemeinde hatten?

AA: Ich glaube, dass ich weniger als 
„Theologin“ wahrgenommen wurde, 
sondern als engagierte Mitarbeiterin, 
die mit ihrem Mann zusammen für die 
Gemeindearbeit brannte. Schwieriger 
waren Predigtdienste, die mir eigent-
lich große Freude machten. Nicht in 
jeder Gemeinde, aber doch phasen-
weise wollte man mir das Predigen nicht 
gestatten, was mir zu schaffen machte. 
Ich muss auch sagen, dass ich in der 
„heißen“ Familienphase mit unseren 
vier Kindern ausgelastet war und mich 
auf kleine Aufgaben in der Gemeinde 
beschränkt habe. Als die Kinder groß 
waren, ergaben sich wieder neue Frei-
räume, z.B. Predigtanfragen aus umlie-
genden Gemeinden. Dabei wurde ich hin 
und wieder als Pastorin vorgestellt, aber 
ich war es ja nicht!

Du hast mit 62 Jahren deine erste Pasto-
renstelle angetreten. Wie kam es dazu?

AA: Der Ruhestand meines Mannes 
rückte näher und damit die Frage, wie 
es mit uns weitergehen sollte. Wir erwo-
gen verschiedene Optionen und beteten 
intensiv um Gottes Führung. Ich wagte 
es dabei auch, Gott meine Gaben und 
Fähigkeiten „anzubieten“. Welch schöne 
Überraschung war es dann, als Matt-
hias Knöppel, Regionalsekretär West, 
anfragte, ob ich mir vorstellen könnte, 
bis zu meinem Ruhestand eine halbe 
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Stelle als Pastorin in Solingen zu über-
nehmen. Das war eine Antwort nach 
Maß! Wir zogen also nach Solingen.  
Übrigens ging dann ab und zu die Rede, 
dass die Gemeinde einen guten Fang 
gemacht hätte: nicht nur eine „halbe“ 
Pastorin, sondern mit dem Ehemann 
praktisch einen zweiten Pastor kosten-
los dazu gewonnen hätte! 

Das muss eine tolle Erfahrung gewesen 
sein, oder? Welche Schwerpunkte hast 
du gesetzt?   

AA: Ja tatsächlich! Ich hatte ja mit 
dem Gedanken, selbst Pastorin sein zu 
dürfen, innerlich abgeschlossen! Des-
halb empfand ich diese Berufung als 
großes Geschenk Gottes. Tief berührt 
hat mich meine Ordination, in der ich die 
Beauftragung und den Segen durch Gott 
selbst empfing. Aber ich habe auch mein 
Versprechen, Gottes Wort gewissenhaft 
auszurichten, seine Gemeinde zu ver-
sorgen und meine Leitungsaufgabe treu 
zu erfüllen, sehr ernst genommen. Mit 
großer Freude habe ich den Dienst ange-
packt. Dabei habe ich aber auch die Ver-
antwortungslast des Amtes empfunden 
und gleichzeitig erlebt, dass die Autori-
tät des Amtes mich trug. Schließlich war 
ich ja noch eine Lernende. 
Du fragst nach Schwerpunkten? Dazu 
waren die vier Jahre zu kurz und die 
Situation der Gemeinde zu speziell. Ich 
habe natürlich die „normalen Geschäfte“ 
einer Pastorin wahrgenommen, Pre-
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digten, Besuche, Seniorennachmittage, 
Beerdigungen, Leitungssitzungen usw. 
(wobei ich leider nicht die Ehre hatte, 
auch eine Taufe zu gestalten!)
 Aber immer wieder wurden mir und der 
Gemeindeleitung Dinge vor die Füße 
gelegt, die nicht einzuplanen waren. 
Darauf mussten wir weise reagieren. 
Welcher Pastor, welche Pastorin ist 
schon darauf vorbereitet, ein großes 
Gemeindehaus zu verkaufen? Wie geht 
es weiter, wenn ein maßgebliches Lei-
tungsmitglied plötzlich kündigt? Wie 
kommen wir durch die Coronazeit? 
Am Ende bin ich so etwas wie eine „Ster-
bebegleiterin“ für eine 145 Jahre alte 
FeG gewesen, die segensreiche Zeiten 
erlebt hatte. Ich denke, mit Gottes Hilfe 
haben wir die Arbeit in Würde, versöhnt 
und dankbar abschließen dürfen und 
dabei die verbliebenen Geschwister der 
Gemeinde mitnehmen können. 
 
Erst seit 2011 können Frauen Pastorin-
nen im Bund FeG werden. Wie blickst du 
auf die Bundesgeschichte bis zu diesem 
Zeitpunkt? War es eine Geschichte der 
„Frauendiskriminierung“? Ging es 
auch um Machtfragen?

AA: Über diese Frage muss ich etwas 
nachdenken. Und ich kann sie nur sub-
jektiv beantworten. Ich glaube, das 
kämpferisch- plakative Wort „Frau-
endiskriminierung“ beschreibt nicht 
hinreichend, was in der jüngeren Ver-
gangenheit im Bund vorging.  
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In den Jahren, die ich überblicke, war 
da zunächst ein selbstverständliches 
Hinnehmen der Vorrangstellung des 
Mannes im hauptamtlichen Dienst, 
sei es im Ältestenamt oder dem Pasto-
rendienst. Als ich jetzt noch einmal 
die Schallplatte der 100 - Jahrfeier des 
Bundes in Siegen 1974 in die Hand 
bekam - ein echtes Zeitdokument! - 
fiel mir erst auf, wie männerdominiert 
diese ganze Veranstaltung war. Ich habe 
damals als Abiturientin begeistert daran 
teilgenommen und das gar nicht wahr-
genommen. 
Erst in den 70er Jahren drehte sich ja 
auch gesellschaftlich einiges.  Frauen 
eroberten Bereiche, die bis dahin Män-
nersache waren. (z.B. Abendmagazine 
im Fernsehen zu moderieren, nicht nur 
anzusagen). 
In den 80er Jahren wagten die ersten 
Gemeinden, Frauen ins Ältestenamt zu 
berufen, und machten gute Erfahrungen 
damit.
Ich meine, es wäre Anfang der 90er 
Jahre gewesen, in denen Dozenten und 
Pastoren zum hauptamtlichen Dienst 
von Frauen Stellung nahmen. Die Dis-
kussion wurde auch angestoßen durch 
die Entscheidung von anderen Freikir-
chen, Frauen als Pastorinnen zuzulassen 
(EmK, BEFG). Eine große Rolle spielte 
dabei die eher praktische Frage, ob 
die Familienarbeit einer Pastorin nicht 
Schaden nähme. 
Entscheidend war schließlich der Dis-
kussionsprozess über „Pastorinnen 

im Bund“, der über ein ganzes Jahr 
auf regionaler Ebene, offen für jede/n 
Interessierte/n, mit Pro- und Contra 
Referaten durchgeführt wurde. Er bot die 
Möglichkeit, die grundlegenden bibli-
schen Befunde zum Thema gründlich zu 
bedenken. (Ein solcher Weg scheint mir 
auch für andere Streitfragen in der Bun-
desgemeinschaft sehr empfehlenswert). 
Es brauchte zugegebenermaßen viel Zeit 
und viel Geduld bei denen, die auf die 
offene Tür zum Pastorinnendienst war-
teten. Umso größer war der Jubel, auch 
bei mir, als die Entscheidung fiel.  
Du fragst nach Macht? Sicher sind wir 
– meine Schwestern und ich – oft an 
die Barriere eines starren Schriftver-
ständnisses gestoßen, haben mit der 
Verdächtigung gekämpft, uns nur selbst 
verwirklichen zu wollen, waren zum 
Schweigen gezwungen. Ich denke, es 
war ein langer Weg des Fragens und 
auch Umdenkens, ganz besonders für 
Männer.  Dass es zu keiner Macht- und 
„Basta“-Entscheidung kam, stimmt 
mich dankbar. 

Wie beurteilst du die heutigen Wir-
kungsmöglichkeiten von Frauen im 
Bund FeG? Was wurde im Blick auf 
Geschlechtergerechtigkeit gelernt, was 
muss noch gelernt werden? 

AA: Ein guter Anfang ist gemacht. 
Immer mehr junge Frauen steigen begei-
stert in die Aufgabe ein, auf die sie sich 
fünf Jahre lang vorbereitet haben. Sogar 
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meine damalige Heimatgemeinde in 
Hessen hat eine tüchtige Pastorin. Nie-
mals hätte man sich das vor 50 Jahren 
vorstellen können.  Schon jetzt erweisen 
sich Pastorinnen in unserem Bund als 
echte Bereicherung. 
Von der Normalität einer „Geschlechter-
gerechtigkeit“ sind wir aber noch weit 
entfernt. Es gibt weiter Zurückhaltung 
und Skepsis in den Gemeinden. Einzelne 
junge Frauen sind ernüchtert und geben 
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auf. Bisher gibt es erst eine Kreisvorste-
herin und keine Regionalsekretärin. Als 
ungerecht empfinde ich z.B. auch, dass 
voll ausgebildete AM- Missionarinnen, 
die im Team mit ihrem Mann arbeiten, 
keine eigene Anstellung haben. 
Und doch bin ich zuversichtlich, dass der 
eingeschlagene Weg unserem Bund zum 
Segen gereicht, und die guten Erfahrun-
gen mit Frauen im Amt die bestehenden 
Vorbehalte abbauen werden.  

menschlichen Zusammenleben, um die 
Fähigkeit eigenen Willen gegen wider-
strebenden Willen anderer durchsetzen 
zu können. „Power refers to the capacity 
that A has, to influence the behavior of 
B, so that B does something, he or she 
would not otherwise do.“46 

Machtgefälle 

 Zur Klärung der Entstehung und 
Bedeutung eines zwischenmenschlichen 
Machtgefälles ist es hilfreich, sich der 
Grundkonstellation eines Machtgefälles 
bewusst zu sein:

Macht

 Macht allgemein bezeichnet die Fähig-
keit einer Person oder einer Gruppe, 
etwas durchzusetzen im eigenen Inter-
esse oder im Ansinnen auf ein größeres 
Ganzes. Macht kann sich auf das Denken 
und Verhalten einzelner Personen, Per-
sonengruppen, sozialer Gruppen oder 
ganzer Bevölkerungsanteile so auswir-
ken, dass diese sich den Ansichten oder 
Wünschen ersterer unterordnen und 
entsprechend verhalten. Es geht somit 
also auch um Abhängigkeits- oder Über-
legenheitsverhältnisse im zwischen-

7.  Macht – Machtgefälle – Machtmissbrauch – 
 sexueller Missbrauch
 Detlev Katzwinkel

46 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, 6. Auflage, USA 1993
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 Bei einem bestehenden ungesunden 
Machtgefälle ordnet sich ein/e Partner/
in bzw. Mitarbeiter/in stets unter, bzw. 
muss sich stets unterordnen. Gegebe-
nenfalls vernachlässigt er/sie in gefähr-
dender Weise so die eigenen Potentiale, 
die eigenen Kompetenzen, die eigenen 
Befugnisse und nicht zuletzt auch die 
eigenen Bedürfnisse. Im schlimmsten 
Fall wird schleichend zunehmend psy-
chische, verbale, gruppendynamische 
und letztlich sogar körperliche Gewalt 
und sexueller Missbrauch zugelassen. 

 Mangelndes Selbstwertgefühl, ständi-
ges Leugnen bestehen-
der Probleme, Angst 
vor den möglichen 
Konsequenzen u.a. sind 
mögliche Ursachen von 
sich entwickelnder bzw. 
fortbestehender Wider-
spruchslosigkeit, die 
unbeteiligte Außenstehende zumeist in 
dieser Form so nicht nachvollziehen 
können. 

All dem liegen in nicht seltenen Fällen 
strukturelle, finanzielle, soziale, fami-
liäre und vermeintlich perspektivische 
Abhängigkeiten zugrunde. Dies können 
sein: Angst vor Gesichtsverlust, Gefähr-
dung eines ausstehender Ausbildungs-
abschluss, finanzielle Absicherung, 

Zukunftsperspektive, Karriere-Knick, 
drohende Arbeitslosigkeit, Angst vor 
Isolation, Gesichtsverlust, Ausschluss 
aus der Gruppe, Armut, Beziehungsent-
zug etc. 

Machtgefälle führt in Abhängigkeiten

 “Einrichtungen, die nach starker Lei-
tung rufen, stehen in der Gefahr, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter als Masse 
zu definieren, die zu gehorchen, zu funk-
tionieren und zu dienen hat. In einer sol-
chen Kultur entstehen Machtgefälle, die 
missbrauchsanfällig sind.”47 

 Ängstigung, Nöti-
gung, Macht-
missbrauch sind 
Begrifflichkeiten für 
zwischenmenschliche 
Grenzsituationen, die 
mehr oder weniger ein-

greifend bzw. traumatisierend die Würde 
und Unversehrtheit eines Einzelnen 
stören, verletzen bzw. auch dauerhaft 
schädigen können. 

 Zu Beginn von Abhängigkeiten 
steht häufig eine „Macht-Schieflage“ 
zwischen den beteiligten Personen. 
Zunächst werden eher vage, unscharfe 
emotionale Missklänge und emotionale 
Wohlbefindlichkeits-Störungen wahr-

47 Christian Rommert, Trügerische Sicherheit, Witten 2017, S. 65
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genommen. Zu meist jedoch auch in 
kürzerer Zeitperiode paaren sich diese 
Störungen mit undefinierbaren Angst-
potentialen. Die stärkere Position einer 
solchen „Beziehung“ verleitet dabei 
mehr zu missbräuchlicher Auslebung 
verliehener Macht, die schwächere 
Position drängt bewusst oder unbewusst 
eher in die Abhängigkeit, in die „Opfer-
rolle“. Dabei ist es sogar möglich, dass 
das potentielle Opfer sich anfänglich an 
den späteren potentiellen Täter im über-
tragenen Sinne „angelehnt“ hat, weil 
es sich als schwächerer Part Schutz, 
Begleitung, Hilfe, Förderung, Stärkung 
durch die „mächtigere Person“ erhofft 
hatte.

 Abhängigkeiten und Opferrolle können 
sich dabei schleichend, beziehungs-
weise fließend entwickeln, sodass das 
Bewusstsein der Betroffenen dafür erst 
allmählich wächst. Erste missbräuch-
liche Machtausübung wird vermutlich 
sogar vom Opfer noch entschuldigt, 
vielleicht sogar mit der eigenen Schwä-
che erklärt. 

 Das eigentliche Ausmaß der Abhän-
gigkeit wird ggf. erst im Missbrauchs-
fall deutlich, damit jedoch ist es bereits 
auch für die Betroffenen schwerer auf-
hebbar. Die Angst vor den Konsequen-

zen eines aktiven Widerspruchs, wie z.B. 
verbale Gewalt, Isolation, körperliche 
Übergriffe, Entzug von Anerkennung, 
Einbehalt von Lohn bzw. finanziellen 
Zuwendungen, verstärkt im Zweifel 
sogar noch die subjektive Wahrnehmung 
einer „vermeintlich ausweglosen Situa-
tion“48.

Machtmissbrauchspotentiale

 Raum und Boden für Fehlverhalten im 
Umgang mit Macht bieten sich vielfältig. 
Bestimmte Sozialisierungs- und Lebens-
erfahrungen bilden - gepaart mit einem 
entsprechenden Persönlichkeitsbild der 
Beteiligten - meist die Basis für die Ver-
irrungen, in die Führende hineingeraten 
und so schließlich die ihnen anvertraute 
Macht zum Nachteil statt zum Vorteil 
der Schutzbefohlenen gebrauchen. 

 In Kirchen und Gemeinden, in christ-
lichen Gruppierungen, und dort nicht 
zuletzt im Bereich der Angebote für 
Kinder und Jugendliche, bieten Abhän-
gigkeits-Verhältnisse Potential für den 
Missbrauch von Macht. Die Verteilungs-
anteile in christlichen Organisationen 
sind nicht grundsätzlich divergent zu 
denen in den übrigen gesellschaftli-
chen Gruppierungen wie Sport, Politik, 
Musik oder Kultur.  

48 Christian Rommert, aaO, S. 65
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 Organisationsstrukturen können eine 
solche Entwicklung ungewollt oder 
gar bewusst begünstigen bzw. auch 
auslösen. Gruppen, Vereine, Parteien, 
Gemeinden, Kirchen sind nicht selten 
Austragungs-Orte solchen zwischen-
menschlichen Fehlverhaltens. Ent-
sprechend können Gegenmaßnahmen 
struktureller Art solche Entwicklungen 
sehr wohl auch verhindern bzw. weitge-
hend eingrenzen.

 Solche Entwicklungen sind in allen 
Altersgruppen und sozialen Gefügen 
möglich und werden von Betroffenen 
berichtet. Das reicht vom Kita-Alter 
bis zur Altenpflege, vom Kreissaal 
bis zum Sterbebett. Hilfebedürftigkeit 
schafft Hilfebedarf, Hilfestellung kann 
Abhängigkeit Bedürftiger kreieren, 
Abhängigkeiten können zu Schieflagen 
führen, welche selbst wieder Macht-
missbrauchspotentiale in sich tragen.

Machtmissbrauch

 Aus der Menschheitsgeschichte wissen 
wir, dass Macht immer zu Machtmiss-
brauch verleiten kann. So gibt es Macht-
missbrauch in den verschiedensten 
Ausprägungen in jedweder Form von 
Organisationen, ob staatlich, gemein-
nützig, politisch, wohltätig, kirchlich, 
sozial oder sportlich. 

 Dabei ist zu beachten, dass Macht-
missbrauch nicht automatisch und nicht 
immer bewusst, absichtlich oder vorsätz-
lich geschieht. Machtmissbrauch kann 
sehr wohl initiativ unbewusst geschehen 
bzw. beginnen. Anfangs mag die Absicht 
stehen, eine Sache, oder eine Idee gut 
voran zu bringen, bzw. alle Beteiligten 
mitnehmen zu wollen, letztlich gemein-
sam ein möglichst gutes Ergebnis errei-
chen zu können.

 Ralph Juhre schreibt: Es mag überra-
schen, aber in der Regel sind sich die-
jenigen, die Machtmissbrauch begehen, 
ihrer Absichten und Wirkungen selbst 
teilweise nicht bewusst. Im Gegenteil, 
sie meinen es gut, machen es aber nicht 
gut. Der Geist der Macht Missbrau-
chenden ist meist in Selbsttäuschung 
gefangen und ohne dessen Wissen auf 
Irrwegen. Sie handeln in selbst empfun-
dener „positiver“ Eigenmotivation und 
würden einen beobachteten Machtmiss-
brauch durch andere zu jeder Zeit ableh-
nen, ja sogar bekämpfen.49

 Machtmissbrauch verletzt und schä-
digt Menschen und Organisationen, er 
führt früher oder später immer in Krisen, 
manchmal auch in Systemzusammen-
brüche. Machtmissbrauch, sofern er 
nicht aufgedeckt und beendet wird, führt 

49 Ralph Juhre, Das Geheimnis natürlicher Führungsautorität, Bruchköbel 2009
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zur organisationalen Neurotisierung, 
zu individuellen und organisationa-
len Burnouts, Angsterkrankungen und 
Depressionen und wirkt damit maximal 
schädlich auf Individuen und Gruppen.
    
Formen von Machtmissbrauch

 Machtmissbrauch betrifft nicht nur 
den sexuellen Bereich, sondern alle 
Bereiche, in denen wir unsere Überle-
genheit zum eigenen Vorteil auf Kosten 
von Schutzbefohlenen ausspielen, siehe 
auch Beispiele der Schuldverschie-
bung; aber er betrifft auch den sexuellen 
Bereich.
Als unterschiedliche Formen der Gewalt 
z.B. gegenüber Kindern und Jugendli-
chen als Ausdrucksformen des Macht-
missbrauchs finden wir:

• Vernachlässigung
• körperliche Gewalt
• psychische Gewalt
• strukturelle Gewalt
• geistlicher Missbrauch                                                                                                                       
• sexuelle Gewalt
• materielle Gewalt

 „Die Aufgabe von Ältesten / Leitern 
in einer Gemeinde steht nicht unter 
dem Vorzeichen der Kontrolle, sondern 
des Interesses und der Fürsorge für 

gelingendes Leben. Kontrolle wäre ein 
Missbrauch der Leitungsaufgabe, wäh-
rend Interesse und Fürsorge Diakonie – 
Dienst – im besten Sinne sind, die zum 
Heil und Wohl der Gemeindeglieder bei-
tragen.“50 

Missbrauch - Wo beginnt eine 
Grenzverletzung?

 Handlungen bzw. Verhaltensweisen, 
die die körperlichen, mental-psychi-
schen, emotionalen Grenzen, oder auch 
die Grenzen des Schamgefühls einer/s 
anderen bzw. anderer ohne Zustimmung 
überschreiten, sind Grenzverletzungen. 
Dies trifft auch zu, wenn z.B. sexuelle 
Handlungen noch keinen Übergriff im 
Sinne einer strafrechtlich relevanten 
Form sexualisierter Gewalt darstellen. 
Grenzverletzungen dieser Art können 
gelegentlich auch unabsichtlich gesche-
hen und dennoch von Betroffenen als 
sehr irritierend und verletzend wahr-
genommen werden (Beispiel: Betre-
ten eines Bades, einer Dusche, einer 
Umkleide). 

• Unterschiedliche Formen der Grenz-
verletzung: Grenzverletzungen begin-
nen häufig mit der Nutzung abwertender 
Sprache und setzen sich teils in negati-
ver Pauschalisierung, Abwertung, Stig-

50 Karl-Heinz Espey, System Gemeinde in: Elfi Brinkmann, Sandy Hoffmann, Handbuch sexuelle 
Gewalt, Moers 2003, S. 106f 
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matisierung fort. Der/die Betroffene 
fühlt sich schwach, weniger wertvoll, 
unfähig den Anforderungen zu genü-
gen. Die Verletzung geschieht ohne Ein-
verständnis, jedoch häufig auch ohne 
die Fähigkeit zum klar abgrenzenden 
Widerspruch. Sie kann sich fortsetzen 
in stärkere Übergriffe bis hin zur Ver-
gewaltigung. Im Strafgesetzbuch sind 
die strafrechtlich relevanten sexuellen 
Handlungen, also die verschiedenen 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung, detailliert benannt.

• In anderen Fällen kann die Grenzüber-
schreitung auch eingeleitet sein durch 
zunächst scheinbar positive Äußerun-
gen des Grenzverletzenden über das 
potentielle Opfer, wie beispielsweise 
Schmeicheleien, Komplimente, Aus-
sagen zur Attraktivität. Dahinter steckt 
die Absicht, Nähe, Vertrautheit, Kontakt 
zu fördern, jedoch in der Absicht, Gele-
genheiten zu Handlungen in eigenem 
Interesse zukünftig möglich werden zu 
lassen.

• Grenzwahrung bedarf einer ausgebilde-
ten Grenzkenntnis, sowohl der eigenen 
Grenzen, als auch der Grenzen anderer. 
Es ist von existentieller Bedeutung, dass 
die Ausbildung von eigener Grenzwahr-
nehmung (objektiver Maßstab – subjek-
tive Wahrnehmung) einer Person, eines 
Kindes, eines Jugendlichen durch das 
Elternhaus, das Umfeld, Kindergarten, 
Schule, Kirche, Verein etc. sinnvoll u. 

positiv gestärkt wird. Auch sollte gezielt 
gefördert werden, eigene Grenzen zu 
erkennen, sie bewusst wahrzunehmen, 
sie selbst zu bestimmen und verändern 
und auch deutlich äußern zu können.

• Grenzüberschreitungen sind nicht 
gänzlich zu vermeiden. Eine Grenzüber-
schreitung passiert, wenn der/die Macht-
inhaber/in die Grenze des/der anderen 
nicht kennt, sie aus Versehen verletzt 
und damit beim anderen Spuren, ggf. 
Traumata hinterlässt. Insofern der/die 
Grenzüberschreiter/in aber dafür Ver-
antwortung übernimmt und künftig die 
Grenzen achtet, kann zumeist ein tiefe-
res Trauma vermieden werden.

• Ein wichtiges Merkmal übergriffi-
gen grenzverletzenden Verhaltens mit 
dem Potential zur Traumatisierung des 
Schwächeren ist die absichtsvolle Hand-
lung der/s Machthabender/n.

Missbrauch – Wiederholte Übergriffe 
passieren nicht aus Versehen 

Unter Missbrauch wird allgemein eine 
wiederholte, absichtliche Grenzüber-
schreitung mit Inkaufnahme der Schädi-
gung des anderen verstanden.

• Hinwegsetzen über gesellschaftli-
che, kulturelle und institutionelle 
Regeln, über fachliche Standards 
und den Widerstand der Opfer sind 
dabei die Regel.
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• Missachtung verbal oder nonver-
bal gezeigter abwehrender Reak-
tionen der Opfer durch den Täter/ 
die Täterin sind zumeist bewusst 
einkalkuliert.

• Massivität und Häufigkeit der 
Grenzüberschreitung hängen vom 
Profil des Machthabenden und des 
Opfers ab.

• Kritik von dritter Seite wird mis-
sachtet (Mobbing-Vorwurf). 

• Keine Verantwortung und/oder nur 
unzureichende Verantwortungs-
übernahme für das eigene Verhal-
ten bzw. Fehlverhalten vonseiten 
der Täter/ Täterinnen haben eine 
lange Tradition in der Menschheits-
geschichte. Dies konnte auch durch 
die zahlreichen Öffentlichma-
chungen von unterschiedlichsten 
Missbrauchs-Skandalen noch nicht 
ausreichend nachhaltig korrigiert 
werden.

• Abwertung kindlicher/jugendlicher 
Zeugen sowie der Opfer im Verlauf 
von Missbrauchs-Aufklärung bzw. 
von Untersuchungs- und Gerichts-
verfahren durch Täter/ Täterinnen 
bzw. deren VertreterInnen.

Sexueller Missbrauch

 Potentiale zu sexuellem Missbrauch 
entstehen ganz generell, entsprechend 
dem oben näher ausgeführten Zusam-

menhängen von Machtmissbrauch, nicht 
erst unter sehr spezifischen Rahmenbe-
dingungen oder in sehr eng zu fassenden 
Konstellationen. Viel eher ergeben sich 
solche potenziellen Missbrauchsop-
tionen in einer institutionell begründe-
ten Schieflage fast von alleine, und die 
beteiligten Personen geraten dadurch in 
die Versuchung zum Fehlverhalten, zur 
missbräuchlichen Nutzung von Macht 
bzw. Gewalt.

 Als sexuellen Missbrauch bezeich-
net man strafbare sexuelle Handlungen 
an sogenannten widerstandsunfähigen 
Personen (gemeint sind Minderjährige, 
aber auch Menschen mit Beeinträchti-
gung, Hilfsbedürftige oder Gefangene). 
In einigen Fällen sind auch Menschen 
betroffen, die in einem bestimmten 
Betreuungsverhältnis zu einem potenti-
ellen Täter / einer Täterin stehen, z.B. im 
Rahmen einer Psychotherapie, innerhalb 
von Betreuungseinrichtungen oder in 
Kirchen bei „institutioneller spiritueller 
Unterordnung“. Voraussetzung ist, dass 
die Handlungen ohne Einverständnis 
der Betroffenen vorgenommen werden. 
Ein vermeintliches Einverständnis 
setzt jedoch voraus, dass die betroffene 
Person auch fähig ist, die Konsequenzen 
einer solchen Handlung einschätzen zu 
können, um einer solchen Handlung real 
zustimmen zu mögen.51

 Aus Sicht des deutschen Strafgesetzes 
(Strafgesetzbuch § 174 – 184) verstößt 

48

MitGedacht 1/2023



die missbrauchende Person gegen das 
Rechtsgut der „sexuellen Selbstbestim-
mung“ des Opfers. Juristisch gesehen 
kann dies auf zweierlei Arten gesche-
hen: 

1. Eine sexuelle 
Handlung wird 
gegen bzw. ohne 
den Willen des 
betroffenen Opfers 
/ Person ausge-
führt.

2. Eine sexuelle 
Handlung wird 
mit der scheinba-
ren Einwilligung 
der betroffenen 
Person ausgeführt, 
wobei der Täter 
/ die Täterin die 
mangelnde Ein-
willigungsfähigkeit des Opfers aus-
nutzt. 

 Bei Kindern und Jugendlichen geht 
man davon aus, dass diese Einwilli-
gungskompetenz grundsätzlich nicht 
vorliegt.

Unsere Pflicht

Die hier knapp zusammengefassten 
Fakten zu den Zusammenhängen von 
Macht, Gewalt, Machtschieflagen und 

der sich ständig 
stellenden Versu-
chung zum Macht-
missbrauch fordern 
zu entschlossener 
frühzeitiger Etablie-
rung präventiver 
Maßnahmen zur 
Verhinderung von 
Machtmissbrauch 
heraus. Als verant-
wortliche Mitglieder 
einer demokrati-
schen Gesellschaft, 
aber vor allem auch 
als dem dienenden 
Beispiel Christi 

nachfolgenden Christenmenschen ist es 
unsere Pflicht, alles nur Erdenkliche zu 
unternehmen, in Gemeinden und Kir-
chen die uns Anbefohlenen vor Gewalt 
und Nötigung bis hin zum sexuellen 
Missbrauch zu schützen.

51 Dirk Bange, Sexueller Missbrauch an Jungen, Die Mauer des Schweigens, Göttingen 2007, S. 22
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die Gemeindegründer, aber manchmal 
auch der eigene Pastor, die Pastorin oder 
der coole Jugendleiter oder die begabte 
Teenkreisleiterin werden schnell zu 
Heldinnen und Helden. An diesen Men-
schen wird sich orientiert, sie werden als 
Vorbild wahrgenommen und manchmal 
auch „in den Himmel gehoben“. Dabei 
vergessen wir manchmal zu schnell, 
dass auch diese „Helden“ Menschen 
bleiben. Schließlich ist Gott in Jesus 
Christus Mensch geworden und nicht 
der Mensch durch Jesus Christus Gott. 
Die Fallhöhe für diese Leiterinnen und 
Leiter ist enorm, und wenn es dann zu 
Machtmissbrauch kommt, ist die Empö-
rung und der Schaden groß. 

 Bei all den negativen Beispielen wird 
schnell vergessen, dass Macht zunächst 
einmal neutral ist. 
Im Duden wird die Bedeutung des 
Wortes „Macht“ mit der „Gesamtheit 
der Mittel und Kräfte, die jemand oder 
einer Sache andern gegenüber zur Ver-
fügung stehen“ beschrieben. 
Wenn diese Mittel und Kräfte zum eige-
nen Vorteil auf Kosten anderer eingesetzt 
werden, dann sprechen wir von Macht-
missbrauch. Wenn sie für andere einge-
setzt werden, um zu fördern und Gutes 
zu tun, dann ist Macht etwas Positives. 
Dann reden wir davon, dass wir „alles 

 „Möge die Macht mit dir sein“ ist 
immer noch eines der meistbekannten 
Filmzitate. Was Obi Wan Kenobi 1977 
zum ersten Mal Qui-Gon Jinn an Bord 
der Saak‘ak wünscht, bedeutet nichts 
anderes als „Viel Glück“. Aber genug 
nerdiges Gerede. „Möge die Macht mit 
dir sein“ ist einer der wenigen Sätze, in 
denen das Wort „Macht“ positiv benutzt 
wird. 
In der heutigen Zeit begegnet uns das 
Wort Macht leider oft in negativen 
Zusammenhängen. 

 Frei nach dem Motto „bad news are 
good news“ lassen sich Geschichten 
von Machtmissbrauch besser erzählen 
und bekommen mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt als Geschichten von Men-
schen, die ihre Macht positiv, also zum 
Wohle anderer einsetzen. Dies scheint 
auch für christliche Gemeinden zu 
gelten. Vielleicht wiegt der Missbrauch 
von Macht bei Christen besonders 
schwer, weil sie als Nachfolger Jesu an 
höheren ethischen Maßstäben gemessen 
werden. 

 Dazu kommt, dass es auch in der 
christlichen „Bubble“ so etwas wie 
eine Heldenverehrung gibt: Die Leiter 
und Leiterinnen großer Gemeinden, 
die Kongressrednerinnen und -redner, 

8.  „Möge die Macht mit dir sein“ – die positive Seite der Macht
 Andreas Schlüter
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in unserer Macht Stehende“ tun, um in 
irgendeiner Weise Einfluss zu nehmen, 
für etwas zu kämpfen, sich einzusetzen. 
Und wenn wir unsere eigene Begren-
zung einsehen müssen, sprechen wir 
davon, dass wir „wenig Macht haben“ 
etwas zu ändern. Das sind schmerzhafte 
Erkenntnisse, die zeigen, dass Macht 
notwendig ist, um Dinge zum Positiven 
zu verändern. 
Es gibt also immer zwei Seiten der 
Macht – die gute“ und die „schlechte“. 
Als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
Leiter und Leiterinnen in Gemeinden 
besitzen wir die Macht, Menschen zu 
beeinflussen. Es ist wichtig, dies wahr-
zunehmen. Die Macht an sich ist auch 
nicht das Problem. Die Menschen, die 
sich uns anvertrauen, geben uns sogar 
eine gewisse Macht, begeben sich in 
unseren Einfluss. Sie verbinden damit 
die Hoffnung, dass wir diese Macht 
nutzen, um zu helfen, zu dienen und 
Gutes zu tun. Und genau darum geht es: 
Es geht darum, dass wir die uns gege-
bene Macht positiv nutzen und nicht 
missbrauchen. 
Wie können wir verantwortlich mit 
der Macht umgehen, die uns gegeben 
ist? Was kann uns vor dem Missbrauch 
unserer Macht schützen? 

1. Mach dir bewusst, dass du Macht 
 hast. 

 Dein Reden und Handeln hat Einfluss 
auf die Menschen, die dir anvertraut 

sind. Dies wahrzunehmen bildet die 
Grundlage für einen verantwortlichen 
Umgang mit der Macht. 

2. Mach dir bewusst, wer dir die 
 Macht gegeben hat. 

 Gott ist der Ursprung aller Dinge. An 
den Ort, an dem du stehst, hat dich Gott 
gestellt. Er hat dich begabt und berufen, 
an seinem Reich zu bauen, ihm nachzu-
folgen und anderen zu dienen. Die Men-
schen, die dir anvertraut sind, hast du 
dir nicht selbst gesucht, sondern sind dir 
von Gott anvertraut worden. 

3. Begib dich auf Augenhöhe mit dir 
 selbst - sei dir deiner selbst bewusst.
 
 Kannst du glauben, dass du ein gelieb-
tes Kind Gottes bist? Kannst du glauben, 
dass dich Jesus Christus liebt, mit allen 
deinen Macken und Fehlern? Dein Wert 
besteht darin, dass du Gottes Kind bist, 
dass Gott selbst dich zu seinem Ebenbild 
geschaffen hat. „Ein wenig geringer als 
Gott“ heißt es in Psalm 8. Du bist es ihm 
wert, dass er sich selbst auf Augenhöhe 
zu dir begibt, und dass er sein Leben 
gibt, damit du leben kannst. Zu wissen, 
dass du von Gott geliebt bist, befreit 
dich von dem Druck, dir diese Liebe 
selbst zu organisieren und dich von dem 
Zuspruch und der Anerkennung anderer 
abhängig zu machen. Dieses Bewusst-
sein schützt dich davor, deine Macht und 
deinen Einfluss dazu zu nutzen, deine 
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im Herrschaftsbereich Gottes aussehen 
kann. 

5. Sei dir der Möglichkeit bewusst, zu 
 scheitern 

 Scheitern gehört zum Leben dazu. 
Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn wir 
mit unserer anvertrauten Macht verant-
wortungsvoll umgehen wollen und sie 
nicht dazu nutzen, Fehler zu vertuschen 
oder zu verschieben. Ein einfaches Bei-
spiel: Bei einem Spiel mit Teenagern 
im Gemeindesaal schießt ein Teenager 
eine Lampe kaputt. Du könntest jetzt 
den Teenager für den Schaden verant-
wortlich machen, oder du könntest die 
Gruppe verpflichten, nichts zu sagen, 
damit du von dem Hausmeister keinen 
Ärger bekommst. Beides ist Missbrauch 
von Macht: Das eine ist die Verschie-

bung von Schuld, und das 
andere ist die Vertuschung 
und die damit verbundene 
Aufforderung zur Lüge. 
Fehlerkultur meint, dass 
du zugeben darfst, vor den 
Teenagern und auch vor 
dem Hausmeister, dass 

ein Fußballspiel in dem Saal mit teuren 
Lampen nicht die intelligenteste Ent-
scheidung war, die du in deiner Mitar-
beit getroffen hast. 

 Scheitern kann aber auch auf tief-
greifenderen Ebenen geschehen. Und 
meistens sind wir darauf nicht gut vor-

eigenen Bedürfnisse auf Kosten anderer 
zu befriedigen. Der Nachsatz ist dabei 
das Entscheidende. Es darf dir guttun, 
wenn du durch die Menschen, die sich 
dir anvertrauen oder dir anvertraut 
sind, Anerkennung und Bestätigung 
bekommst, wenn du gemocht wirst. 
Aber es ist ein Unterschied, sich dar-
über zu freuen, wenn es geschieht, oder 
dein Handeln darauf anzulegen. Eine 
hilfreiche Frage zur Reflexion des eige-
nen Handelns ist die Frage: Wer braucht 
eigentlich wen? 

4. Begib dich auf Augenhöhe mit
 deinem Gegenüber - sei dir 
 deines Gegenübers bewusst. 

 Die Tatsache, dass sich Menschen an 
dir orientieren und sich dir anvertrauen 
macht dich nicht besser als sie. Du bist 
nicht „über“ sie 
gestellt. Sie sind 
genauso wie du 
ein Kind Gottes 
und du kannst 
und darfst ihnen 
auf Augenhöhe 
begegnen. Ihre 
Worte, ihr Handeln ist nicht weniger 
wert als deine Worte und dein Handeln. 
Dies gilt für Gleichaltrige genauso wie 
für Kinder, Teenager und Jugendliche. 

 Gott selbst hat sich zu uns in Christus 
auf Augenhöhe begeben, um uns zu 
dienen und uns zu zeigen, wie ein Leben 
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bereitet. Gordon McDonald, Theologe, 
Referent und Autor aus USA, hat einmal 
geschrieben, dass wir drei Irrtümern in 
Bezug auf das Scheitern aufgesessen 
sind:
1. Scheitern gibt es nicht. 
2. Wenn doch, dann trifft es nicht mich 
3. Wenn es mich doch trifft, dann 
bekomme ich das in den Griff. 
 Auf diese drei Irrtümer antwortet er 
mit folgenden drei Aussagen: 
1. Lerne aus der Geschichte: Jede große 
Person in der Bibel ist mindestens 
einmal im Leben gescheitert. 
2. Lerne dich selbst kennen: Nimm 
wahr, dass du zu mehr Dummheiten in 
der Lage bist, als du es dir zutraust 
3. Es gibt ein Scheitern, das wir nicht 
im Griff haben, und wir brauchen Hilfe.
Zusammengefasst könnte man sagen: 
Nimm die Realität des Lebens wahr. 
Eine gesunde Selbstreflexion ist der 
Schlüssel zu einem positiven Umgang 
mit der Macht. 

6. Erlaube anderen Menschen, in dein 
 Leben zu reden. 

 Es ist nicht gut, dass der Mensch allein 
sei. Diese biblische Aussage gilt nicht 
nur für die Ehe, sondern für den Men-
schen generell. Auch in deiner Mitarbeit 
ist es nicht gut, allein zu bleiben. Nach 
über 20 Jahren in leitenden Funktio-
nen in christlichen Organisationen und 
Gemeinden kann ich sagen: Die Person, 
für die ich meine Hand nicht ins Feuer 

legen würde, bin ich selbst. Ich brauche 
Hilfe. Menschen, die den Mut haben, mir 
zu sagen, wenn ich Fehler mache, die 
mich korrigieren, wenn ich mich falsch 
einschätze, wenn meine Sicht auf mich 
und mein Handeln nicht mit der Realität 
übereinstimmt. Dabei sind unterschied-
liche Ebenen hilfreich: 

1. Redet in der Mitarbeit über euer Han-
deln, gebt euch die Erlaubnis, zu reflek-
tieren, Feedback zu geben. 
2. Such dir einen Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin und gib ihr exklusiv die 
Erlaubnis, in dein Leben zu reden und 
3. Such dir einen Seelsorger oder eine 
Seelsorgerin, einen Coach oder eine 
Supervisorin oder auch beides, der du 
dich anvertraust und der du erlaubst, in 
deine Seele zu blicken und du auch die 
Niederlagen des Lebens, das Scheitern 
und manche Enttäuschungen unter die 
Herrschaft und den Einfluss Gottes stel-
len kannst. 

 Als Kinder Gottes und Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in seinem Reich hat 
Gott uns Menschen anvertraut und uns 
die Macht gegeben, sie in seinem Sinne 
zu prägen, ihnen zu helfen, und dazu 
einzuladen, Jesus nachzufolgen und 
anderen zu dienen. Dies ist ein absolu-
tes Privileg. Lasst uns alles in unserer 
Macht Stehende tun, um diese Position 
nicht zu missbrauchen, sondern zum 
Wohl anderer einzusetzen und ihnen zu 
dienen.
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gen, ihre Zustände und wechselseitigen 
Beziehungen bestimmen können. Dazu 
aber ein Bewusstsein, das ihrer inne ist; 
ein Wille, der Ziele setzt, ein Vermögen, 
welches die Kräfte auf dieses Ziel hin 
in Bewegung bringt.“52 Ob die dunk-
len oder hellen Seiten der Macht zum 
Vorschein kommen, entscheidet sich an 
dem Willen, der steuert, an dem Ziel, 
das angestrebt wird, an der Bewegung, 
die in Gang gesetzt wird, an den Mitteln, 
die eingesetzt werden. 

 Wie kann verhindert werden, dass 
Macht Schaden anrichtet? Wie kann sie 
so eingesetzt werden, dass sie nicht nur 
erträglich ist, sondern dem Leben dient? 
Unter welchen Bedingungen ist verant-
wortlicher Umgang mit Macht möglich 
und wie kann er aussehen?

1. Verantwortlich mit Macht umgehen 
 – das ist nur möglich, wenn es sich 
 um legitime Macht handelt  

 Legitimer Macht geht etwas voraus, 
nämlich die Übertragung von Verant-
wortung. Einer Abteilungsleiterin wird 
die Verantwortung dafür übertragen, mit 

 Macht ist zu allen Zeiten ein Struktur-
merkmal sozialer Systeme, auch aller 
menschlichen Beziehungen. Deshalb 
zunächst einige persönliche Fragen:  
Was geschieht, wenn ich das Wort 
„Macht“ höre? Welcher Mensch tritt 
vor meine Augen? Welche Situation ist 
wieder präsent? Wo habe ich den Ein-
druck, dass Macht missbraucht wird – 
und ich das Opfer bin?  Wo empfinde 
ich, dass verantwortlich mit Macht 
umgegangen wird – und mir das guttut? 
Wo habe ich selbst aus heutiger Sicht 
Macht missbraucht und dadurch Men-
schen geschadet? Wo konnte ich meine 
Macht so einsetzen, dass das Leben 
anderer Menschen gefördert wurde? 
Schon durch diese Fragen wird deut-
lich: Macht hat dunkle und helle Seiten. 
Macht als solche ist nicht böse. Wieviel 
Gutes kann durch sie bewirkt werden! 
Macht als solche ist aber auch nicht 
gut. Wieviel Böses kann durch sie ent-
stehen! Romano Guardini (1885-1968) 
hat gesagt: „Von Macht im eigentlichen 
Sinne dürfen wir … nur sprechen, wenn 
zwei Elemente gegeben sind: Einmal 
reale Energien, die an der Wirklichkeit 
der Dinge Veränderungen hervorbrin-

9.  Verantwortlich mit Macht umgehen –
 wirklich schwer, aber möglich
 Otto Imhof

52 Romano Guardini, Die Macht, 6. Auflage, Würzburg 1965, S. 102 
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etc. haben Verantwortung wahrzuneh-
men, und dafür haben sie Macht. Auch 
hier gilt: Legitime Macht kann man sich 
nicht selbst nehmen.  Sie wird zugeteilt 
– durch die Übertragung von Verantwor-
tung. 

2. Verantwortlich mit Macht umgehen 
 – das ist nur möglich, wenn Macht 
 begrenzt und kontrolliert wird 

Macht an sich ist weder gut noch böse. 
Macht ist aber gefährlich. Sie kann zur 
ungezügelten Gewalt entarten, kann 
Menschen korrumpieren, Gemeinschaf-
ten zerstören und Gesellschaften spalten. 
Was ist nötig, damit Macht nicht miss-

braucht, sondern ver-
antwortlich gebraucht 
werden kann? Nötig 
ist eine Struktur, in der 
Macht begrenzt und 
kontrolliert wird. 

 Im demokratischen 
Rechtsstaat geschieht das durch die 
Aufgabenteilung zwischen dem gesetz-
gebenden Parlament (Legislative), der 
Regierung und Verwaltung (Exekutive) 
und unabhängigen Gerichten (Judika-
tive).  In Unternehmen geschieht das im 
„dualistischen System“ durch die Tren-
nung von Geschäftsführung und Auf-
sichtsgremium.  

 Auch in christlichen Organisationen 
ist diese Trennung von größter Bedeu-

Hilfe ihres Teams ein bestimmtes Pro-
jekt durchzuführen. Mit den einzelnen 
Teammitgliedern bespricht sie, welche 
Aufgaben sie übernehmen sollen und 
bietet Unterstützung im weiteren Pro-
zess an. Zwischendurch lässt sie sich 
darüber informieren, wie weit die Bear-
beitung der zugeteilten Aufgaben gedie-
hen ist. Manchmal greift sie korrigierend 
ein. In bestimmten Abständen lädt sie 
das ganze Team zu Besprechungen ein, 
so dass nötige Absprachen getroffen 
werden können. So nimmt die Abtei-
lungsleiterin ihre Verantwortung wahr, 
und dafür steht ihr Macht zur Verfügung: 
Sie darf Aufgaben zuteilen, gegebenen-
falls auch wieder entziehen, sie darf und 
muss koordinie-
ren, kontrollie-
ren, korrigieren, 
und mit all dem 
muss sie garan-
tieren, dass das 
Team die vor-
gegebenen Pro-
jektziele erreicht. Macht ist in diesem 
Funktionszusammenhang nicht Selbst-
zweck, sondern Mittel zum Zweck. 

 Wo immer Menschen Führungs- und 
Leitungsverantwortung übertragen wird, 
müssen und dürfen sie Macht ausüben. 
Es ist legitime Macht.  Das gilt auch in 
(Frei-)Kirchen, Gemeinden und christ-
lichen Organisationen. Kirchen- und 
Gemeindeleitungen, Leiter/innen von 
Kinder-, Jugend- und Seniorengruppen 
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 Ist Macht nicht an Recht gebunden, 
entartet sie zur Willkür. Umgekehrt ist 
Recht ohne Macht nicht durchsetzbar. 
Macht wird verantwortlich wahrgenom-
men, wenn sie dem Recht verpflichtet ist 
- einer Verfassung oder Satzung, einer 
Ordnung oder einem Leitbild, einer 
Gemeinschaft von Menschen und deren 
Zielen. 

4. Verantwortlich mit Macht umgehen 
 – das ist nur möglich, wenn die 
 Würde des Menschen geachtet wird  

 Bisher ging es um die Frage, welche 
strukturellen Voraussetzungen für den 
rechten Gebrauch von Macht gege-
ben sein müssen. Aber auch innerhalb 
einer „gesunden“ Struktur ist der rechte 
Gebrauch von Macht noch nicht garan-
tiert. Nötig ist eine bestimmte Grundhal-
tung derjenigen, die Macht ausüben. 

 Macht wird verantwortlich gebraucht, 
wenn die Würde des Menschen, der von 
der Machtausübung betroffen ist, wahr-
genommen und geachtet wird. Dabei ist 
„Würde … zu verstehen als das Anrecht 
auf Achtung. Und Menschenwürde ist 
folglich das Anrecht auf Achtung des 
Menschseins jedes Menschen, das sei-
nerseits Achtung verdient“, sagt der 
evangelische Dogmatiker und Ethiker 

tung. Absolute, zeitlich und inhaltlich 
unbegrenzte Machtausübung wird auf 
diese Weise verhindert. Ein „Kontroll-
gremium“ muss feststellen, ob die Ziele, 
die mit der Übertragung von Verant-
wortung und Macht erreicht werden 
sollen, mit legitimen Mitteln tatsächlich 
erreicht werden. 

3. Verantwortlich mit Macht umgehen  
 – das ist nur möglich, wenn Macht 
 an Recht und Gesetz gebunden ist

 Helmut Thielicke verdeutlicht das 
Wesen recht gebrauchter Macht (Auto-
rität im Unterschied zu blinder Gewalt) 
am Beispiel des Richters.53 Wenn ein 
Richter einen Strafprozess leitet, han-
delt er im Auftrag der Rechtsgemein-
schaft. In der Bindung an Recht und 
Gesetz übt er legitime Macht aus. Beide, 
Richter und Angeklagter, sind dem 
Gesetz verpflichtet, der eine als Rechts-
wahrer, der andere als wirklicher oder 
verdächtigter Rechtsbrecher. Insofern 
gibt es zwischen dem Richter und dem 
Angeklagten eine „Partnerschaft“ durch 
eine sie beide umgreifende dritte Größe. 
Die Machtausübung des Richters dient 
dazu, in einer Gemeinschaft von Men-
schen Recht zur Geltung zu bringen, und 
das wiederum, damit das gemeinsame 
Leben gelingt. 

53 Helmut Thielicke, Theologische Ethik II/2, Tübingen 1958, S. 220 
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auch keine Abneigung gegen Macht 
haben. Er darf weder „Machtmensch“ 
noch „Machtleugner“ sein. Er muss die 
Chancen von verantwortlich eingesetz-
ter Macht sehen, muss sie nutzen wollen 
und können. Dabei geht es letztlich um 
die Frage, wer der Macht-Ausübende in 
seinem Wesen ist: Wovon ist er ergrif-
fen? Worauf ist er ausgerichtet? Ist er 
ein Mensch der leidenschaftlich danach 
strebt, gerecht und barmherzig zu sein? 
Als Petrus von Jesus den Auftrag erhielt 
„Weide meine Schafe!“ (Joh. 21, 15ff), 
wurde er vorher nach seiner Liebe zu 
Jesus gefragt. Jesus will wissen, was 
den, dem er besondere Verantwortung 
und damit auch Macht in der Gemeinde 
überträgt, zutiefst erfüllt und antreibt.  
 
 Verantwortlich mit Macht umgehen – 
das ist schwer. An mächtige Menschen 
werden deshalb mit Recht sehr hohe 
Anforderungen gestellt. Einige seien 
hier genannt.
 
1. Mächtige Menschen müssen sich 

besonders gut selbst wahrnehmen 
und den Gebrauch ihrer Macht 
reflektieren können.                                                                                                          

2. Mächtige Menschen müssen beson-
ders darauf achten, dass sie ihre 
Macht ausschließlich im Rahmen 
der ihnen übertragenen Verantwor-
tung wahrnehmen.

Wilfried Härle.54 Was genau ist da zu 
achten? 
    
1. Der Subjektcharakter des Men-

schen muss geachtet werden, er 
darf nie zum bloßen Objekt werden. 

2. Die Selbstzwecklichkeit des Men-
schen muss geachtet werden, er 
darf nie nur Mittel zum Zweck sein.                                                                                                    

3. Das Selbstbestimmungsrecht des 
Menschen muss geachtet werden, 
er darf nie reiner Fremdbestim-
mung ausgeliefert werden.

4. Die Intimsphäre des Menschen 
muss geachtet werden, er darf nicht 
bloßgestellt werden. 

5. Die Gleichberechtigung aller Men-
schen muss geachtet werden, keiner 
darf diskriminiert und von der 
Teilhabe an den allen zustehenden 
Rechten ausgeschlossen werden.

 Die Würde eines Menschen zu achten 
ist die entscheidende Voraussetzung 
dafür, dass Macht verantwortlich und 
lebensdienlich eingesetzt wird.

5. Verantwortlich mit Macht umgehen 
 – das stellt höchste Anforderungen 
 an Machtträger/innen

 Um verantwortlich mit Macht umge-
hen zu können, muss ein Mensch vom 
Bann der Macht befreit sein, er darf aber 

53 Wilfried Härle, Ethik, Berlin/New York 2011, S.232ff 
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dass sie am meisten bewegen und 
bewirken, wenn sie dienen. 

 Christinnen und Christen finden ein 
Vorbild für den verantwortlichen und 
lebensdienlichen Umgang mit Macht 
in Jesus von Nazareth, der gesagt hat: 
„Der Größte unter euch soll sein wie 
der Jüngste und der Vornehmste wie 
ein Diener. … Ich aber bin unter euch 
wie ein Diener“ (Lukas 22, 26f). Stefan 
Kiechle bezeichnet Jesus als das „Urbild 
des idealen Machtträgers“: „Selbstlos 
der Sache des Reiches Gottes dienend, 
liebevoll zu Kleinen, barmherzig zu 
Sündern, hilfsbereit zu Schwachen, 
entschieden zu Gegnern, treu bis zur 
Selbstaufgabe, wahrhaftig im Reden 
und Tun, angst- und gewaltfrei bei Kon-
flikten, vertrauend dem Vater.“55   

3. Mächtige Menschen müssen bereit 
sein, sich kontrollieren und korri-
gieren zu lassen.

4. Mächtige Menschen müssen genau 
hinschauen und hinhören, damit 
sie in Beziehung bleiben zu ihrem 
Gegenüber.

5. Mächtige Menschen brauchen ein 
feines Gespür für das richtige Maß 
an Distanz und Nähe zu den von 
ihrer Macht Betroffenen.

6. Mächtige Menschen müssen darauf 
achten, dass die Menschen in ihrem 
Einflussbereich erwachsen werden 
und erwachsen bleiben. 

7. Mächtige Menschen brauchen eine 
starke Leidenschaft für Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit und eine 
große Liebe zur Wahrheit. 

8. Mächtige Menschen wollen etwas 
bewegen und bewirken. Sie wissen, 

53 Stefan Kiechle, Macht ausüben, Würzburg 2010, S. 59 

58

MitGedacht 1/2023



Autorin und Autoren 

Annegret Ahrens, Diplom-Theologin, Pastorin i.R.

Johannes Demandt, Dr. theol., Pastor und Dozent i.R.

Matthias Feindler, Gymnasiallehrer für Biologie und Religion (katholisch)

Reinhard Hempelmann, Dr. theol., Pfarrer i.R., ehem. Leiter der Evangelischen 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen der EKD

Philipp Herrmannsdörfer, Diplom-Theologe, Pastor

Otto Imhof, Pastor und Diakoniedirektor i.R.

Detlev Katzwinkel, Dr. med., Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Chefarzt

Ernst Kirchhof, Pastor und Dozent i.R.

Christoph Sänger, Dr. phil., Gymnasiallehrer für Mathematik, Geschichte und 
Religion (katholisch)

Andreas Schlüter, Pastor, Bundessekretär Junge Generation im Bund 
Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland

Wolfgang Thielmann, Pastor i.R., Journalist

Jochen Wagner, Dr. theol., Pastor, Freikirchlicher Referent in der Ökumenischen 
Centrale der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland

59

Verantwortlich mit Macht umgehen



 © MitGedacht 2023

MitGedacht ist zu beziehen beim Tagungsbüro des Kronberg-Forums: 
Jahnstr. 49-53, 35716 Dietzhölztal-Ewersbach.

Einzelhefte kosten 1 € plus Porto, ab 5 Exemplaren gibt es Staffelpreise: 
Ab 5 Ex 0,80 €, ab 10 0,60 €, ab 100 0,40 €, jeweils plus Porto.

Spenden zur Unterstützung der Arbeit des „Gesprächskreises für soziale Fragen“ 
sind jederzeit willkommen:

Kto. Nr. 140 900 bei der SKB Witten, BLZ 452 604 75, Stichwort „GsF“.

MitGedacht wird in loser Folge herausgegeben vom „Gesprächskreis für soziale Fragen 
im Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR“. V.i.S.d.P.: Dr. Jochen Wagner, 
Oberstraße 15, 55481 Kirchberg. E-mail: gsf@bund.feg.de

Bisher erschienene Ausgaben von 

Heft 1/2001:  Zur Aufnahme und Integration von Migranten in Deutschland
Heft 2/2001:  Sonntagsruhe - Sonntagsarbeit
Heft 1/2002:  Leben annehmen statt auswählen.
   Zum Problem der pränatalen Diagnostik
Heft 1/2003:  Gewalt
Heft 1/2005:  Miteinander leben. Eine Orientierungshilfe für die
   Begegnung mit Muslimen
Heft 1/2008:  E. Kirchhof: Sozialstaat im Umbruch - und wir schauen zu?
Heft 1/2010:  Vom Wert der Arbeit. Was bedeutet es,
   keine bezahlte Arbeit zu haben?
Heft 1/2011:  P. Bernshausen: Singles in Gesellschaft und Gemeinde
Heft 1/2013: Kinderarmut
Heft 2/2013: Den Sonntag wiederentdecken
Heft 1/2014: Im Netz der Möglichkeiten
Heft 1/2016:  Dem Eigenen treu und offen für den anderen
   Eine Orientierungshilfe für das Zusammenleben mit Muslimen
Heft 2/2016: Barrierefrei denken und handeln
Heft 3/2016: Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Heft 1/2019: Nur das Beste für mein Kind
   Eine Denkhilfe zu vorgeburtlicher Diagnostik
Heft 2/2019: Solidarisch Gemeinde sein
   Wie Nächstenliebe zum Wesenszug einer Gemeinde wird

Weitere Texte:

Umkämpfte Geschlechterrollen und umstrittene Vielfalt | September 2020
Unser Lebenshaus – Die Schöpfung als Geschenk und Handlungsauftrag | Thesen vom GsF zur 
Diskussion über den Klimawandel | Oktober 2020
Von dem Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben, Beziehungen und Barmherzigkeit | März 2021
Aufruf und Bitte um Frieden | Zur aktuellen Situation in der Ukraine | März 2022

 MitGedacht:

MitGedacht ist zu beziehen beim Kronberg-Forum | Jahnstraße 49-53 | 
35716 Dietzhölztal-Ewersbach | mitgedacht@feg.de

Einzelhefte kosten 1 € plus Porto, ab 5 Exemplaren gibt es Staffelpreise: 
Ab 5 Ex 0,80 €, ab 10 0,60 €, ab 100 0,40 €, jeweils plus Porto.

Spenden zur Unterstützung der Arbeit des „Gesprächskreises für soziale Fragen“ 
sind jederzeit willkommen:

IBAN: DE98 4526 0475 0000 1409 00 | BIC: GENODEM1BFG | Stichwort „GsF“.

MitGedacht wird in loser Folge herausgegeben vom „Gesprächskreis für soziale Fragen 
im Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR“. V.i.S.d.P.: Dr. Jochen Wagner, 
Oberstraße 15, 55481 Kirchberg. E-mail: gsf@bund.feg.de

 © MitGedacht 2023


